
DIE BEZIRKSÄRZTEKAMMER SÜDBADEN
STELLT SICH VOR





DIE BEZIRKSÄRZTEKAMMER
SÜDBADEN

STELLT SICH VOR



IMPRESSUM

Herausgeber

Bezirksärztekammer Südbaden

vertreten durch den Präsidenten, Herrn Dr. med. Ulrich Voshaar

Sundgauallee 27

79114 Freiburg

Auflage

500 Exemplare

Texte

Dr. med. Ulrich Voshaar

Dr. med. Paula Hezler-Rusch

Simone Zeisberger

Gerhard Sutor 

Grafiken

Bezirksärztekammer Südbaden

Fotos

Ärztliche  Pressestelle Landesärztekammer Baden-Württemberg, 

Leiter: Dr. med. Oliver Erens

Dr. med. Ulrich Voshaar

Dr. med. Paula Hezler-Rusch

Arne Bicker

Emil Bezold

Umschlagrückseite

Haus der Ärzte, Freiburg

Gestaltung: Dr. med. Ulrich Voshaar

Satz und Layout

Michelangelo Mochi www.mokadesign.de

Pressebüro Arne Bicker www.abicker.de

Diese Publikation erscheint zum 120. Deutschen Ärztetag 2017 in Freiburg 

und ist auch als pdf-Dokument unter www.aerztekammer-bw.de verfügbar. 

Stand

März 2017

- Abdruck und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers -



3

IHNALTSVERZEICHNIS

Grußwort

Vorwort

Ärztekammer  -  Kassenärztliche Vereinigung  -  Versorgungsanstalt

Arzt als freier Beruf und die Ärztliche Selbstverwaltung

Die Bezirksärztekammer Südbaden in der Landesärztekammer Baden-Württemberg

Mitglieder

Aufgaben

Ärztliche Weiterbildung

Ärztliche Fortbildung

Fachsprachenprüfungen

Meldewesen

Kammeranwaltschaft und Bezirksberufsgericht

Gutachterkommission

Kommission nach dem Transplantationsgesetz

Medizinische Fachangestellte

Ausgewählte Aktivitäten 

Organisation

Vertreterversammlung der Bezirksärztekammer Südbaden

Vorstand der Bezirksärztekammer Südbaden

Geschäftsführung der Bezirksärztekammer Südbaden

Verwaltung und Organisation der Bezirksärztekammer Südbaden

Kontakt

Die  Ärztlichen Kreisvereine und Kreisärzteschaften der Bezirksärztekammer Südbaden

Übersicht

Aufgaben der Ärztlichen Kreisvereine

Aus der Arbeit der Ärztlichen Kreisvereine

Zur Geschichte der Bezirksärztekammer Südbaden

Die Präsidenten der Bezirksärztekammer Südbaden

Ehrungen mit der Albert-Fraenkel-Plakette

Rede des Herrn Ehrenpräsidenten Dr. Schareck zum 50. Jubiläum der BÄK SB 1996

       

Ausblick

1.

2.

3.

3.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

5.1.

5.2.

5.3.



4

GRUSSWORT

Dr. med. Ulrich Clever

Präsident der Landesärztekammer

Baden-Württemberg 

Was macht eigentlich eine Ärztekammer? – Wo-

für zahle ich meinen Kammerbeitrag? – Kann die 

Kammer überhaupt etwas bewirken? – Fragen 

wie diese werden immer wieder von Kolleginnen 

und Kollegen an mich gestellt. Ich beantworte 

sie stets gerne, denn die Ärztekammer ist unsere 

Berufsvertretung und wichtig für die Schaffung 

von adäquaten Rahmenbedingungen für unsere 

Berufsausübung. Die Kammer braucht sich dem-

nach nicht verstecken.

Der Staat hat zahlreiche seiner Kompetenzen 

vertrauensvoll in die Hände der ärztlichen Selbst-

verwaltung gelegt und zur Erledigung dieser Auf-

gaben die Ärztekammern geschaffen. So nimmt 

die Kammer beispielsweise am Ende der Weiter-

bildung die Facharztprüfung ab. Sie beruft dafür 

ehrenamtliche Prüfer – allesamt Ärztinnen und 

Ärzte – die mit ärztlichem Sachverstand die Leis-

tungen von Kolleginnen und Kollegen beurteilen. 

Denn nur Mediziner aus Praxis und Klinik sind in 

der Lage, die Inhalte der Weiterbildung und die 

Kompetenz von künftigen Fachärzten zu beurtei-

len. Staatsbeamte könnten das – mit Verlaub – so 

nicht.

Es gibt zahllose weitere Beispiele, die belegen, 

dass es legitim und sinnvoll ist, dass der Staat 

bestimmte Zuständigkeiten an die Ärztekammer 

übertragen hat.

Die vorliegende Publikation gibt einen ersten 

Einblick in das breite Spektrum der Tätigkeiten, 

die die Bezirksärztekammer Südbaden für ihre 

Mitglieder ausübt. Sie beweist, dass die Kammer 

nicht nur eine Existenzberechtigung hat, sondern 

dass die Rahmenbedingungen ärztlicher Tätig-

keit ohne die Ärztekammer ganz sicher deutlich 

schlechter wären.

Ich bin daher Dr. Ulrich Voshaar, dem Autor, der 

gleichzeitig Präsident der Bezirksärztekammer 

Südbaden ist, und seinem Redaktionsteam für 

ihre Darstellung sehr dankbar und freue mich, 

dass viele Fragen von Kolleginnen und Kollegen 

auf den folgenden Seiten erschöpfend und zufrie-

denstellend beantwortet werden.
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VORWORT

Immer wieder fragen Kolleginnen und Kollegen 
nach den Aufgaben der Bezirksärztekammer. Er-
fahrene haben sofort einige Antworten parat, an 
einer handlichen und kurzgefassten Information, 
die einen raschen und guten Überblick bietet, 
mangelt es jedoch.

Aus Anlass des Deutschen Ärztetages, der im Mai 
2017 in Freiburg stattfindet und im Hinblick auf 
die im Jahre 2018 wieder anstehenden Wahlen 
zur Ärztekammer, habe ich mir vorgenommen, 
diese einführende Broschüre nicht nur den Süd-
badenern, sondern auch einem breiteren interes-
sierten Publikum vorzulegen.

Dabei soll das unterschiedliche Aufgabengebiet 
der Bezirksärztekammern zu dem der Landesärz-
tekammer Baden-Württemberg erläutert werden 
und natürlich sollen vorab auch die notwendigen 
Differenzierungen bezüglich der Kassenärztlichen 
Vereinigung und auch der Versorgungsanstalt 
vorgenommen werden. Auch ein Wort zum Arzt 
als freier Beruf und zur ärztlichen Selbstverwal-
tung soll gesagt werden.

Möge die Broschüre für ihre Leserinnen und Leser 
eine hilfreiche Information sein.

Dr. med. Ulrich Voshaar
Präsident der Bezirksärztekammer Südbaden
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ÄRZTEKAMMER

KASSENÄRZTLICHE VEREINIGUNG

VERSORGUNGSANSTALT

Einer Ärztekammer gehören alle Ärzte im jewei-

ligen Kammerbereich an, die im Besitz einer gül-

tigen Approbation sind, egal ob sie eine Tätigkeit 

als niedergelassener Arzt oder Krankenhausarzt 

oder in sonstiger Anstellung als tätiger Arzt bei 

Behörden oder Firmen oder auch bei niederge-

lassenen Kollegen ausüben. Auch im Ruhestand 

bleiben sie Mitglieder der Ärztekammer.

Ausführliche und stets aktuelle Informationen 

rund um die Landesärztekammer Baden-Würt-

temberg finden Sie auf der Webseite unter: 

www.aerztekammer-bw.de

Die Heilberufe-Kammergesetze der Länder sehen 

eine verpflichtende Mitgliedschaft vor. Nur bei ei-

ner Pflichtmitgliedschaft aller Ärztinnen und Ärz-

te hat der Gesetzgeber uns Ärztinnen und Ärzten 

die Selbstverwaltung ermöglicht. Wir haben also 

das Privileg, viele mit dem ärztlichen Beruf zusam-

menhängende Aufgaben in Eigenregie lösen zu 

können, gleichzeitig aber auch die Verpflichtung, 

dies auch zu tun.

Zum einen sind die Ärztekammern die Interes-

senvertreter des ärztlichen Berufsstandes zum 

anderen aber auch die Instanz, die als Körper-

schaft des öffentlichen Rechts auch hoheitliche 

Aufgaben wahrnimmt, ja bei den übertragenen 

Pflichtaufgaben auch wahrnehmen muss, wenn 

es um die Umsetzung von Vorschriften geht, wie 

zum Beispiel der Aktualisierung der Fachkunde im 

Strahlenschutz nach der Röntgenverordnung. Der 

Staat übt über das zuständige Sozialministerium 

die Rechtsaufsicht aus.

Der Kassenärztlichen Vereinigung Ba-

den-Württemberg (KV-BW) gehören alle Ver-

tragsärzte und Vertragspsychotherapeuten 

Baden-Württembergs an, ferner die zur vertrags-

ärztlichen Versorgung ermächtigten Ärzte und 

Psychotherapeuten sowie angestellte Ärzte und 

Psychotherapeuten bspw. in Medizinischen Ver-

sorgungszentren (MVZ). Der Kassenärztlichen 

Vereinigung obliegt der Sicherstellungsauftrag für 

die ambulante Versorgung.

Nähere Informationen finden Sie auf der Websei-

te der KVBW: 

www.kvbawue.de

1

Landesärztekammer
Baden-Württemberg
Körperschaft des öffentlichen Rechts
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Anders als im Bereich anderer Landesärztekam-

mern ist in Baden-Württemberg die berufsstän-

dische Altersversorgung der Ärztinnen und Ärzte 

nicht bei der Landesärztekammer Baden-Würt-

temberg angesiedelt; vielmehr wurde diese Auf-

gabe 1952 durch Landesgesetz der Baden-Würt-

tembergischen Versorgungsanstalt für Ärzte, 

Zahnärzte und Tierärzte (VA) mit Sitz in Tübin-

gen übertragen.

Bei Fragen bezüglich der Teilnahme an der VA, zu 

einer möglichen Befreiung von der gesetzlichen 

Rentenversicherungspflicht, zur Versorgungsab-

gabe und den satzungsgemäßen Leistungen der 

VA wenden Sie sich bitte unmittelbar an die VA. 

Zu beachten ist, dass Ärztinnen und Ärzte bei je-

dem Wechsel der Beschäftigung zwingend einen 

neuen Befreiungsantrag bei der Deutschen Ren-

tenversicherung Bund stellen müssen. Nähere In-

formationen hierzu erfragen Sie bitte bei der VA.

Zweimal jährlich finden von der Präsidentin der 

Versorgungsanstalt, Frau Dr. Eva Hemberger zu-

sammen mit ihrem Team persönlich geleitete Se-

minare statt  zum Thema: „Was bedeutet berufs-

ständische Versorgung und was bringt Ihnen die 

Versorgungsanstalt?“

Nähere Informationen finden Sie auf der Websei-

te der Versorgungsanstalt unter: 

www.bwva.de

ARZT ALS FREIER BERUF UND

DIE ÄRZTLICHE SELBSTVERWALTUNG

Über Arzt als freier Beruf ist schon viel geschrie-

ben worden. Im Kern geht es darum, dass der 

Grundsatz „salus aegroti suprema lex“, das Heil 

des Kranken, das oberste Gebot für das ärztliche 

Handeln ist - immer auch unter Beachtung des 

Willens des Patienten. Alle anderen Motive ärztli-

chen Handelns sind sekundär. Wie in den anderen 

in einer Kammerstruktur organisierten freien Be-

rufen gilt der Grundsatz der Selbstverantwortlich-

keit und Gemeinwohlorientierung.

2
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DIE BEZIRKSÄRZTEKAMMER SÜDBADEN

IN DER LANDESÄRZTEKAMMER BADEN-WÜRTTEMBERG3

Die Bezirksärztekammer Südbaden ist wie die drei 

weiteren Bezirksärztekammern der Landesärz-

tekammer Baden-Württemberg: die Bezirksärz-

tekammer Nordbaden, die Bezirksärztekammer 

Nordwürttemberg und die Bezirksärztekammer 

Südwürttemberg, eine rechtlich unselbständige 

Untergliederung der Landesärztekammer Ba-

den-Württemberg. Die Landesärztekammer Ba-

den-Württemberg hat ihren Sitz in Stuttgart, die 

Bezirksärztekammer Südbaden ihren Sitz in Frei-

burg in der Sundgauallee.

Die Untergliederung in Bezirke ist historisch ge-

wachsen. Mit der Gründung des Südweststaates 

und dem Heilberufe-Kammergesetz (HBKG)  von 

1953 schlossen sich die Ärztekammern Baden, 

Nordbaden, Nordwürttemberg und Südwürttem-

berg 1954 zur Landesärztekammer Baden-Würt-

temberg zusammen. Die vier Bezirksärztekam-

mern mit Sitz in Karlsruhe, Stuttgart, Tübingen 

und Freiburg blieben als rechtlich unselbständige 

Untergliederungen der Landesärztekammer Ba-

den-Württemberg bestehen. Der große Vorteil 

der Bezirksebenen ist, dass auf Bezirksebene die 

persönliche Kenntnis von Gegebenheiten vor Ort 

deutlich besser gegeben ist, als es ein alleiniger 

Blick aus Stuttgart nach Baden und nach Freiburg 

vermag.

Haus der Ärzte Freiburg, Sundgauallee 27, 79114 Freiburg
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Mitglieder

Der Bezirksärztekammer Südbaden gehörten 

Ende 2016 gut 15.000 der rund 65.000 im Land 

Baden-Württemberg gezählten Mitglieder an. 

Von den berufstätigen Mitgliedern sind ca. 40% 

in eigener Praxis niedergelassen und ca. 60% 

angestellt tätig, überwiegend im Krankenhaus, 

zunehmend aber auch bei niedergelassenen Kol-

leginnen und Kollegen. 

Die Facharztquote unserer Mitglieder liegt bei gut 

70 %. In den Altersgruppen bis 39 Jahre über-

wiegt die Anzahl der weiblichen Mitglieder, in der 

Altersgruppe 40 – 49 ist das Verhältnis nahezu 

ausgeglichen, und in den Altersgruppen ab 50 

Jahre überwiegt die Anzahl der männlichen Mit-

glieder. Der Anteil der Mitglieder anderer Natio-

nalität liegt bei circa 7 %.

Aufgaben

Ärztliche Weiterbildung

3.2.

3.1.

3.2.1.

Eine der historisch gewachsenen Kernaufgaben 

der Ärztekammern ist die Regelung und Überwa-

chung der Durchführung der ärztlichen Weiterbil-

dung, die der Sicherung der Qualität der ärztli-

chen Berufsausübung dient.

Während die Delegiertenversammlung der Lan-

desärztekammer Baden-Württemberg zuständig 

ist für die Erarbeitung und den Erlass der not-

wendigen Ordnungen wie beispielsweise der 

Weiterbildungsordnung (WBO) oder auch der 

Fortbildungsordnung, ist die Umsetzung die-

ser Ordnungen, das operative Geschäft, in Ba-

den-Württemberg Aufgabe der Bezirksärztekam-

mern. Kolleginnen und Kollegen, die aus anderen 

Bundesländern nach Südbaden zuziehen und 

sich zunächst aus alter Gewohnheit an die Lan-

desärztekammer wenden, werden von der Lan-

desärztekammer Baden-Württemberg mit ihren 

operativen Anliegen an uns, die zuständige Be-

zirksärztekammer Südbaden verwiesen.

Damit ärztliche Weiterbildung überhaupt statt-

finden kann, bedarf es Ärztinnen und Ärzten, 

die eine solche Weiterbildung anbieten. Der Vor-

stand der Bezirksärztekammer Südbaden erteilt 

nach sorgfältiger Prüfung auf Antrag hin Wei-

terbildungsbefugnisse an Ärztinnen und Ärzte, 

die damit die Berechtigung erhalten, ärztlichen 

Nachwuchs weiterzubilden. Für Kolleginnen und 

Kollegen, die sich mit dem Gedanken tragen, eine 

Weiterbildungsbefugnis zu beantragen, wurde 

im Internetauftritt der Bezirksärztekammer Süd-

baden eine Information bereitgestellt „Rund um 

die Weiterbildungsbefugnis“.

Aufgabenschwerpunkt in unserer Abteilung Wei-

terbildung ist die Bearbeitung von Anfragen aus 

dem Kollegenkreis zu diesem Thema. 

Hier geht es um Auskünfte zu bestehenden Wei-
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terbildungsbefugnissen, Einholung von gutach-

terlichen Stellungnahmen bezüglich einer regel-

rechten Absolvierung der Weiterbildung sowie 

um die  Organisation und Durchführung von 

Prüfungen zu einer Facharzt- oder auch Zusatz-

bezeichnung.

Von 10/2015 bis 10/2016 waren insgesamt 774 

Prüfungen zu organisieren und durchzuführen, 

davon 472 Facharztbezeichnungen, 47 Schwer-

!  

Informationen der Bezirksärztekammer Südbaden zur Weiterbildung  

Es gilt das Weiterbildungsrecht der Landesärztekammer Baden-Württemberg.    
(Stand: Februar 2017) 

1. Grundlagen 

Weiterbildungsrecht 
Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Weiterbildung zum Erwerb einer Facharztbezeichnung, einer 
Schwerpunktbezeichnung oder einer Zusatzbezeichnung, insbesondere die erforderlichen Mindest-
weiterbildungszeiten und -inhalte, sind in der Weiterbildungsordnung der Landesärztekammer Baden-
Württemberg und den Richtlinien über den Inhalt der Weiterbildung geregelt.  

Weiterbildungsbefugnis 
Die Weiterbildung muss unter Anleitung eines von der Ärztekammer zur Weiterbildung befugten Arztes 
erfolgen. Zeiten ärztlicher Tätigkeit, die nicht unter Anleitung eines zur Weiterbildung befugten Arztes 
absolviert worden sind, können nicht als Weiterbildungszeit anerkannt werden. Aus Übergangs-
bestimmungen der Weiterbildungsordnung für neu eingeführte Bezeichnungen können sich zeitlich 
befristete Ausnahmen ergeben. 

Weiterbildungsstätte 
Die Weiterbildung zum Facharzt und in Schwerpunkten wird unter verantwortlicher Leitung der von 
der Ärztekammer befugten Ärzte in einer zugelassenen Weiterbildungsstätte durchgeführt. Über die 
Zulassung von Weiterbildungsstätten entscheidet die Ärztekammer auf Antrag. Einrichtungen der 
Hochschulen bedürfen keiner Zulassung.  

Weiterbildungsvergütung 
Die Weiterbildung hat im Rahmen angemessen vergüteter ärztlicher Berufstätigkeit zu erfolgen, d.h. 
gemäß den bzw. orientiert an den tarifvertraglichen Bestimmungen.  

2. Inhalte und Tätigkeiten 

Inhalte 
Die in der Weiterbildungsordnung geregelten und in den Richtlinien konkretisierten Inhalte und 
Anhaltszahlen sind Mindestinhalte und -zahlen. 

Ausland 
Auslandstätigkeiten können ganz oder teilweise angerechnet werden, wenn sie den Grundsätzen der 
Weiterbildungsordnung entsprechen. Zu differenzieren ist dabei zwischen Tätigkeiten in einem EU-
Staat oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftraum und 
Tätigkeiten im übrigen Ausland. 

punktbezeichnungen  und 255 Zusatzbezeich-

nungen.

Die Bearbeitungsdauer der Anträge betrug im 

Durchschnitt  2 ½ Monate. Die Bestehensquote 

der Prüfungen lag bei circa 97 %. Seit Februar 

2017 ist gemäß Beschluss der Vertreterversamm-

lung der Landesärztekammer vom 26.11.2016 

die erste Facharztprüfung gebührenfrei gestellt.

Möglich ist die Durchführung dieser umfangrei-

www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/05kammern/40sb/10service
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chen Aufgaben nur durch den ehrenamtlichen 

Einsatz von über 400 Kolleginnen und Kollegen, 

die zu absolvierten Weiterbildungen gutachterlich 

Stellung nehmen, die Prüfungen abnehmen und 

den Vorstand zur Erteilung von Weiterbildungs-

befugnissen beraten. 

Um Prüferinnen und Prüfer auf den gleichen Sach-

stand zu bringen, wurden in der zurückliegenden 

Zeit mehrfach Prüfer-Workshops durchgeführt, 

über die auch im Baden-Württembergischen 

Ärzteblatt berichtet wurde (ÄBW 04/2014, Seite 

142). Die Prüfer-Workshops wurden insbesonde-

re von neu hinzugekommenen Prüfern, aber auch 

von schon langjährig in der Abnahme von Prüfun-

gen erfahrenen Kolleginnen und Kollegen als sehr 

hilfreich erlebt. Zudem befördern sie die didakti-

sche Qualität und eine gewisse Vergleichbarkeit 

der Anforderungen bei den Facharztprüfungen.

Um jungen Kolleginnen und Kollegen Hilfestel-

lung zu geben und um das Verfahren rund um die 

Prüfung transparent zu machen, wurden im In-

ternetauftritt der Bezirksärztekammer Südbaden 

eingestellt ein „Merkblatt zur Weiterbildung“ 

sowie der Beitrag „Rund um die Facharztprü-

fung“.

         

Der Qualitätssicherung der Weiterbildung die-

nen die seit 2014 durchgeführten „Weiterbil-

dungsgespräche vor Ort“. Hierbei sucht eine 

Kommission, bestehend aus zwei weiterbildungs-

erfahrenen Mitgliedern der Kammer sowie der 

stellvertretenden Geschäftsführerin, eine(n) Wei-

terbildungsbefugte(n) und die Weiterzubildenden 

an der Weiterbildungsstätte auf und führt einen 

strukturierten Dialog durch. Die bisherigen sehr 

positiven Rückmeldungen zeigen, dass es der Be-

zirksärztekammer Südbaden mit den „Weiterbil-

dungsgesprächen vor Ort“ gelingt, den Kontakt 

zum Weiterbilder und den Weiterzubildenden 

zu intensivieren, sich hilfreich über Stärken und 

Schwächen der Weiterbildung strukturiert auszu-

tauschen und Anregungen zu einer weiteren Ver-

besserung der Qualität der Weiterbildung gerne 

angenommen werden (siehe auch ÄBW 02/2017, 

Seite 64).

Die ärztliche Fortbildung der Kammermitglieder 

ist ein immanenter Bestandteil der ärztlichen 

Tätigkeit. Berufsbegleitende Aktualisierung des 

Wissens und kontinuierliche Erweiterung der 

fachlichen Kompetenz gehören zum ärztlichen 

Selbstverständnis. Das Heilberufe-Kammergesetz 

(HBKG) für Baden-Württemberg, das die staatli-

chen und standesrechtlichen Aufgaben der Ärz-

tekammern umschreibt, sieht es als „besondere 

Berufspflichten“ der Kammermitglieder an, sich 

beruflich fortzubilden (§ 30 Abs. 1).

Die Berufsordnung der Landesärztekammer Ba-

den-Württemberg beschreibt in § 4 „Fortbildung“ 

seit jeher die Verpflichtung der Ärztinnen und Ärz-

te, sich in dem Umfange beruflich fortzubilden, 

wie es zur Erhaltung und Entwicklung der zu ihrer 

Berufsausübung erforderlichen Fachkenntnisse 

notwendig ist. Seit dem 1. Januar 2004 ist durch 

das GKV-Modernisierungsgesetz eine Nachweis-

pflicht der ärztlichen Fortbildung sowohl für Ver-

tragsärzte (§ 95 d SGB V) als auch für Fachärzte 

im Krankenhaus (§ 137 Abs. 1 Nr. 2 SGB V) ge-

setzlich verankert.

Mit ihrer „Akademie für Ärztliche Fort- und 

Weiterbildung“ unterstützt die Bezirksärztekam-

mer Südbaden seit 1993, zunächst in Zusammen-

arbeit mit der KV Südbaden, seit 2008 in alleiniger 

Trägerschaft der Bezirksärztekammer Südbaden, 

die Fortbildungsbemühungen ihrer Mitglieder, 

indem sie ein reichhaltiges und breitgefächertes 

Fort- und Weiterbildungsangebot bereithält.

Dieses wird, wie die Zahl von fast 1900 Teilneh-

merinnen und Teilnehmern im letzten Jahr  zeigt, 

auch sehr gerne angenommen. Dabei kommen  

Ärztliche Fortbildung 3.2.2.

www.aerztekammer-bw.de/
10aerzte/05kammern/40sb/
10service
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zunehmend auch neue Lernformen zum Einsatz 

wie „blended learning“, wobei ein Teil des Lern-

stoffes zu Hause am Computer erarbeitet werden 

kann, ein weiterer Teil dann in Präsenzveranstal-

tungen erworben wird. Der Erfolg dieser nun 

schon nicht mehr ganz neuen Konzepte zeigt 

sich auch darin, dass wir -beispielsweise bei der 

Medizinhygiene- Anmeldungen aus dem ganzen 

Bundesgebiet erhalten.

Der Beirat der Akademie, dem kraft Amtes Prä-

sident, Vizepräsident und der Vorsitzende des 

Weiterbildungsausschusses der Bezirksärztekam-

mer Südbaden angehören, wird verstärkt durch 

vier von der Vertreterversammlung der Bezirks- 

ärztekammer gewählte Mitglieder. Der Beirat ist 

verantwortlich für die inhaltliche Ausrichtung des 

Weiter- und Fortbildungsprogramms, das vom 

Verwaltungsleiter der Akademie und seinem Mit-

arbeiterteam organisiert wird.

Einmal jährlich, in der Regel  im April eines Jahres, 

für ärztliche Fort- und Weiterbildung Südbaden

FORTBILDUNGSVERANSTALTUNGEN

1. April 2017 – 30. September 2017

AKADEMIE

1LAV02xx_ÄrzteFortb_-APR-OKT_2017.qxp_Layout 1  06.02.17  10:05  Seite 1

https://www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/05kammern/40sb/15akademie/0002-programm.pdf
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findet, organisiert von der Akademie in Zusam-

menarbeit mit der Universität und dem Vorstand 

der Bezirksärztekammer Südbaden, zu Beginn des 

neuen akademischen Jahres eine Eröffnungsver-

anstaltung statt. Das Besondere an dieser Veran-

staltung ist, dass sie auch einem breiteren Publi-

kum offen steht und die Referenten gebeten sind, 

die Themen wissenschaftlich korrekt,  aber eben 

auch allgemeinverständlich vorzutragen. Das The-

menspektrum ist weit gefächert, sodass sich ein 

breites Publikum angesprochen fühlen kann.

Themen der vergangenen  drei Jahre waren:  

2016: Medizinische Epigenetik – Einführung – 

Entwicklungen - Praxis;  2015: Neue Erreger: Pro-

bleme und Erfolge in der Infektionsmedizin sowie 

2014: Volkskrankheit Diabetes mellitus - zwischen 

Wunsch und Wirklichkeit.

Die Veranstaltungen waren stets gut besucht, die 

Diskussionen lebhaft.

Im Jahr 2015 wurde der Landesärztekammer Ba-

den-Württemberg auch die Durchführung von 

Fachsprachenprüfungen übertragen. Erst mit ei-

ner bestandenen Fachsprachenprüfung auf dem 

Sprachniveau C1 des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens für Sprachen kann ein ausländi-

scher Arzt in Baden-Württemberg eine Approba-

tion beantragen und erhalten. Da die Abnahme 

von Fachsprachenprüfungen zum operativen Ge-

schäft gehört, fallen sie in den Aufgabenkreis der 

Bezirksärztekammern. Die ersten Fachsprachen-

prüfungen wurden in Baden-Württemberg in der 

Bezirksärztekammer Nordwürttemberg durch-

geführt. Seit Herbst 2015 werden die Fachspra-

chenprüfungen auch in der Bezirksärztekammer 

Südbaden durchgeführt. 

Die 60-minütige Fachsprachenprüfung gliedert 

sich in 3 Teile, die jeweils ca. 20 Minuten dau-

ern. Am Beginn steht ein simuliertes Arzt-Patien-

ten-Gespräch, das in der zweiten Prüfungsphase 

vom Prüfling schriftlich dokumentiert wird.  Im 

dritten Teil der Prüfung folgt ein Arzt-Arzt-Ge-

spräch, in dem der Prüfling die im Arzt-Patien-

ten-Gespräch gewonnenen Informationen an ein 

ärztliches Mitglied des Prüfungsausschusses wei-

tergibt. Zum Schluss ist noch ein Vokabeltest zu 

absolvieren. Ausführliche Informationen zur Fach-

sprachenprüfung finden Sie auf der Webseite der 

Landesärztekammer Baden-Württemberg. Die 

Prüfungen sind zu Recht anspruchsvoll, können 

bei Nicht-Bestehen aber beliebig oft wiederholt 

werden. Die Prüfungsgebühr beträgt 350,-Euro. 

2016 haben 127 Teilnehmer die Fachsprachen-

prüfung bei der Bezirksärztekammer Südbaden 

absolviert.

Die Bestehensquote betrug ca. 70 %.

Nach der Meldeordnung der Landesärztekammer 

Baden-Württemberg hat sich jeder Arzt, der im 

Land seinen Beruf ausübt, innerhalb eines Mo-

nats nach Aufnahme der Tätigkeit bei der für den 

Ort seiner beruflichen Tätigkeit zuständigen Be-

zirksärztekammer schriftlich anzumelden.  Auch 

der Arzt, der seinen Beruf nicht ausübt, aber im 

Land seinen Wohnsitz hat, ist verpflichtet, sich 

innerhalb eines Monats nach der Wohnsitznah-

me bei der für den Wohnort zuständigen Bezirks- 

ärztekammer schriftlich anzumelden. Aufgrund 

der Meldedaten kann der Arztausweis ausgestellt 

werden, den es seit 2011 im Scheckkartenformat 

gibt. Auf dem Arztausweis ist auch die einheit-

Fachsprachenprüfungen

Meldewesen

3.2.3.

3.2.4.

Detaillierte informationen zur 
fachsprachenprüfung

finDen sie unter:

www.aerztekammer-bw.de/
10aerzte/
45fachsprachenpruefung
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liche Fortbildungsnummer (EFN) des Arztes zur 

einfachen Übermittlung einer Teilnahme an einer 

Fortbildung auf das persönliche Fortbildungskon-

to bei der Landesärztekammer Baden-Württem-

berg vermerkt.

Ein Formular zur Beantragung des Arztauswei-

ses, dem Sie bitte ein aktuelles Passfoto beifügen 

mögen, ist auf der Webseite der BÄK Südbaden 

eingestellt.             

Vom herkömmlichen Arztausweis, der lediglich 

die Arzteigenschaft bestätigt,  zu unterscheiden 

ist der elektronische Arztausweis, der seit April 

2016 bei den Bezirksärztekammern beantragt 

werden kann. Dieser ermöglicht die nach dem 

E-Health Gesetz erforderliche qualifizierte elek-

tronische Signatur und erlaubt den Zugriff auf 

die elektronische Gesundheitskarte des Patienten 

und die Telematik-Infrastruktur.

Der Beitrag der Meldeabteilung der Bezirksärz-

tekammer Südbaden liegt bei der Erstellung des 

elektronischen Arztausweises in der Bestätigung 

der Arzt-Eigenschaft des Mitgliedes. 2016 wur-

den 104 elektronische Arztausweise ausgestellt.

Die gesetzliche Aufgabe der Kammern, die Erfül-

lung der Berufspflichten der Mitglieder zu über-

wachen, kann nur gelingen, wenn die Regeln der 

für alle Ärztinnen und Ärzte im Lande gleicherma-

ßen verbindlichen Berufsordnung durchgesetzt 

werden können. Die Ahndung von berufsrechts-

widrigen Handlungen ist jedoch nicht staatlichen 

Gerichten, sondern der eigenen unabhängigen 

Berufsgerichtsbarkeit übertragen. Der von jeder 

Bezirksärztekammer bestellte Kammeranwalt wird 

ähnlich dem Staatsanwalt in staatlichen Strafver-

fahren im berufsgerichtlichen Ermittlungsverfah-

ren weisungsunabhängig tätig, wenn er auf eine 

Anzeige hin oder sonst auf anderem Wege Kennt-

nis von einer möglicherweise „berufsunwürdigen 

Handlung“ erhält. Bei seinen Ermittlungen hat der 

Kammeranwalt sowohl die belastenden als auch 

die entlastenden Tatsachen zu ermitteln. Kommt 

der Kammeranwalt nach seinem Ermittlungsver-

fahren zu dem Ergebnis, dass der Verdacht unbe-

gründet war, stellt er im Einvernehmen mit dem 

Kammervorstand das Ermittlungsverfahren ein. 

Bieten die Ermittlungen hingegen genügenden 

Anlass für die Erhebung einer berufsgerichtlichen 

Klage, so erhebt sie der Kammeranwalt beim Be-

zirksberufsgericht.

Kammeranwaltschaft und Bezirksberufsgericht3.2.5.

eine ausführliche anleitung zur 
Beantragung Des

elektronischen arztausweises finDen 
sie auf Der weBseite

Der lanDesärztekammer

BaDen-württemBerg.     
    

www.aerztekammer-bw.de
/10aerzte/10arztausweis

auch Der arzt, Der seinen Beruf 
nicht ausüBt, aBer im lanD

seinen wohnsitz hat, ist verpflichtet, 
sich innerhalB eines monats nach 

Der wohnsitznahme Bei Der für Den 
wohnort zustänDigen Bezirksärzte-

kammer schriftlich anzumelDen.

Details sinD in Der

melDeorDnung geregelt: 

www.aerztekammer-bw.de/
10aerzte/40merkblaetter/
20recht/05kammerrecht/

meldeordnung.pdf
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Das Bezirksberufsgericht, im Kammerbezirk Süd-

baden das Bezirksberufsgericht Freiburg,  ist in 

erster Instanz für die Ahndung von „berufsunwür-

digen Handlungen“ der Kammermitglieder zu-

ständig. Ist nach Prüfung der Anklage durch das 

Gericht der Beschuldigte eines Verstoßes gegen 

das ärztliche Berufsrecht hinreichend verdächtig, 

entscheidet es in der Besetzung mit einem Vor-

sitzenden, der ein/e auf Lebenszeit ernannte/r 

Richter/in sein muss, und zwei ärztlichen Beisit-

zern, die Kammermitglieder sein müssen. Dies 

hat unter anderem zur Folge, dass die ärztlichen 

Beisitzer bei einer „nachteiligen Entscheidung in 

der Schuldfrage“ den Vorsitzenden überstimmen 

und damit mehrheitlich über einen Verstoß gegen 

die ärztlichen Berufspflichten entscheiden kön-

nen (§ 62 HBKG). Berufsgerichtliche Maßnahmen 

sind Warnung, Verweis, Geldbuße bis zu 50.000,- 

Euro, die Aberkennung der Mitgliedschaft in den 

Organen der Kammer  sowie die Aberkennung 

des aktiven und passiven Wahlrechts.

Gegen die Entscheidung des Bezirksberufsgerichts 

steht dem Beschuldigten und dem Vorstand der 

Kammer innerhalb von zwei Wochen nach Vorla-

ge der schriftlichen Begründung die Berufung an 

das Landesberufsgericht zu, das in der Besetzung 

mit einem Vorsitzenden und 4 Beisitzern erneut 

den gesamten Sachverhalt beurteilt und abschlie-

ßend entscheidet.

Jahr Bestand 
01.01.

Eingänge Anklagen Einstellungen 
durch den 

Kammeran-
walt

Vermittlungs-
verfahren

Sonstige
Erledigungen

Bestand 
31.12.

Urteile Einstellungen 
nach § 153 
und § 153a 

StPO

2011 27 99 20 56 5 10 35 8 11

2012 35 90 31 43 2 8 41 10 9

2013 41 89 34 60 1 10 25 14 5

2014 25 92 30 47 0 2 38 15 15

2015 38 76 15 57 0 6 36 11 15

2016
(bis 31.10.)

36 56 15 41 0 0 36
(am 31.10.)

7 10

Nachfolgende Statistik gibt einen Überblick über die Arbeit der Kammeranwaltschaft und des Bezirksberufsgerichtes.
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Wo Menschen arbeiten, sind Fehler nicht zu ver-

meiden, gerade auch, wenn man die komplexen 

und schnellen Abläufe in der modernen Medizin 

und Pflege berücksichtigt. Zudem kann es ver-

schiedene Ansichten darüber geben, ob ein Feh-

ler vorliegt oder nicht.

Aufgabe der Gutachterkommission der Bezirksärz-

tekammer Freiburg ist es, bei Meinungsverschie-

denheiten zwischen Arzt und Patient objektiv zu 

klären, ob ein Patient infolge eines schuldhaften 

Behandlungsfehlers eines Arztes einen Gesund-

heitsschaden erlitten hat.

Die Besonderheit dieses für alle Beteiligten kos-

tenfreien Verfahrens ist, dass in der Regel im Rah-

men eines sogenannten „Erörterungstermins“ 

für die Parteien Gelegenheit besteht, zu dem Be-

handlungsfehler-Vorwurf  Stellung zu nehmen. 

Der persönliche Austausch trägt dazu bei, ent-

standene Kommunikationsmängel und -defizite 

zu beheben und dient der Befriedung der Partei-

en. Damit wird in der Mehrzahl der Fälle das Ziel 

des Verfahrens erreicht, eine außergerichtliche, 

gütliche Einigung herbeizuführen.

Vom 01.10.2015 bis zum 31.10.2016 sind 232 

Anträge eingegangen. In dieser Zeit konnten 189 

Anträge erledigt werden, davon 132 Verfahren 

mit Gutachten und 57 Verfahren ohne Gutach-

ten. Bei 34 Verfahren wurden Behandlungsfehler 

bejaht. Im Krankenhaus betrafen die Gutachten in 

der Mehrzahl die chirurgischen Fachgebiete wie 

z.B. die Unfallchirurgie sowie die Geburtshilfe, im 

niedergelassenen Bereich waren der hausärztlich 

tätige Arzt bzw. die Gebiete Unfallchirurgie und 

Geburtshilfe führend.

Die Gutachterkommission erstattet ein schrift-

liches Gutachten zu der Frage, ob ein dem Arzt 

vorwerfbarer Behandlungsfehler festgestellt wer-

den kann, durch den der Patient einen Gesund-

heitsschaden erlitten hat. Der Kommission gehö-

ren neben dem Vorsitzenden, der die Befähigung 

zum Richteramt haben muss, in der Regel zwei 

ärztliche Mitglieder an, von denen mindestens ein 

ärztliches Mitglied in dem gleichen Gebiet tätig 

sein muss, wie der betroffene Arzt. Die Besetzung 

der Kommission sowohl mit einem Juristen als 

auch Ärzten dient der Gewährleistung von Sach-

verstand und Objektivität. Die Voten der Gutach-

terkommission sind Meinungsäußerungen. Wenn 

der Patient mit dem Votum der Gutachterkom-

mission nicht einverstanden ist, kann er den or-

dentlichen Rechtsweg beschreiten. Das Verfahren 

Gutachterkommission3.2.6.

Das Verfahren der Gutachterkommission ist 

durch ein Statut geregelt:

http://www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/

60behandlungsfehler/statgut.pdf

www.ärztekammer-bw.de

„... Meine Verordnungen werde 
ich treffen zu Nutz und Frommen 
der Kranken, nach bestem Ver-
mögen und Urteil; ich werde sie 
bewahren vor Schaden und will-
kürlichem Unrecht. ...“

(aus dem Eid des Hippokrates)

Festschrift

Vierzig Jahre 
Gutachterkommissionen  
in Baden-Württemberg
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Die gutachterkommissionen Bei 
Den Bezirksärztekammern unD Der 
lanDesärztekammer BaDen-würt-

temBerg können auf eine erfolgreiche 
40jährige tätigkeit zurückBlicken.
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Die Kommission nach dem Transplantationsge-

setz soll die Unabhängigkeit eines Spenders bei 

einer Lebendspende gewährleisten. In der Praxis 

geht es hier häufig um die Nieren-Lebendspen-

de. Der Kommission gehören eine Ärztin oder ein 

Arzt, eine Person mit der Befähigung zum Rich-

teramt und eine in psychologischen Fragen erfah-

rene und ausgebildete Person an. Die Mitglieder 

werden vom Vorstand der Bezirksärztekammer 

Südbaden vorgeschlagen und vom Vorstand der 

Landesärztekammer Baden-Württemberg im Be-

nehmen mit dem Sozialministerium bestellt. Die 

Amtszeit beträgt 5 Jahre. 

Im Jahr 2016 wurden 36 Verfahren behandelt; 

sämtliche Verfahren wurden positiv beschieden. 

In 35 Verfahren handelte es sich um Nieren-Le-

bendspenden. In 1 Verfahren handelte es sich um 

eine Leberlebendsplit-Spende. In 14 Fällen waren 

die Spender männlich, in 22 Fällen weiblich. In 29 

Fällen waren die Blutgruppen kompatibel, in 7 

Fällen inkompatibel.

Auch die Ausbildung zur Medizinischen Fachan-

gestellten (MFA) wurde im Heilberufe-Kammerge-

setz (HBKG) den Ärztekammern als Aufgabe über-

tragen. Die Bezirksärztekammer Südbaden ist die 

für die Berufsausbildung der MFA zuständige Stel-

le nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG). Zu den 

Aufgaben gehören insbesondere die rechtliche 

Überprüfung der Ausbildungsverträge vor Ein-

tragung in das Berufsausbildungsverzeichnis, das 

Hinwirken auf die Einhaltung der Regelungen des 

BBiG, der Ausbildungsverordnung, des Jugend-

arbeitsschutzgesetzes etc. während der Berufs-

ausbildung sowie die mündliche und schriftliche 

Beratung der Ausbilder und Auszubildenden und 

ggf. deren Eltern.

Die dreijährige Ausbildung zur Medizinischen 

Fachangestellten erfolgt im dualen System gemäß 

der Vorschriften des Berufsbildungsgesetzes. Das 

bedeutet ein zeitliches Nebeneinander von Schul-

besuch und Ausbildung in der Arztpraxis. Schulen 

vor der Gutachterkommission ist für die Beteilig-

ten gebührenfrei.

Die Verfahrensdauer liegt bei ca. 12 Monaten. 

Dies ist dem zumeist schwierigen Sachverhalt, 

einzuhaltenden Fristen zur Stellungnahme der 

Verfahrensbeteiligten und einzuräumenden Fris-

ten für ärztliche und gutachterliche Stellungnah-

men geschuldet.

Die Amtszeit der Gutachter beträgt 5 Jahre. 

Die Gutachter werden auf Vorschlag der

Bezirksärztekammer von der Landesärztekammer 

Baden-Württemberg bestellt.

Kommission nach dem Transplantationsgesetz

Medizinische Fachangestellte

3.2.7.

3.2.8.
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Um Neumitglieder der Bezirksärztekammer ge-

zielt ansprechen und über die Aufgaben der Be-

zirksärztekammer informieren zu können, führen 

wir seit 2015 einmal jährlich „Einführungsveran-

staltungen für neue Kammermitglieder“ durch. 

Dafür werden die Neumitglieder angeschrieben 

und entsprechend eingeladen. Bei der Einfüh-

rungsveranstaltung erläutern wir die Aufgaben 

der Ärztekammer, geben vielfältige Hinweise zu 

Unterstützungsangeboten und informieren breit 

über das Thema Weiterbildung. Ein neu zugezo-

gener Chefarzt zeigte sich sehr erfreut darüber, 

erstmals von seiner Kammer eingeladen worden 

zu sein.

Auch die Absolventinnen und Absolventen des 

Studiums der Humanmedizin laden wir bei der 

feierlichen Zeugnisüberreichung, die zweimal 

jährlich im Audimax der Universität Freiburg 

stattfindet und bei der wir die frisch gebackenen 

Ausgewählte Aktivitäten3.2.9.

http://www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/

05kammern/10laekbw/20ehrenamt/

30ausschuesse/suchtmedizin/index.html

gibt es im Kammerbezirk Südbaden in Freiburg, 

Achern, Lörrach, Rottweil, Singen und Walds-

hut-Tiengen. An jeder Schule sind sogenannte 

Fachklassenleiter bestellt, die sich um die Orga-

nisation der Ausbildung vor Ort kümmern und 

ergänzend den Kontakt zur Ärztekammer herstel-

len. Bei einem jährlichen Treffen der Fachklassen-

leiter mit dem Vizepräsidenten/der Vizepräsiden-

tin  der BÄK Südbaden, der Ausbildungsberaterin 

und gleichzeitig stellvertretenden Geschäftsführe-

rin der Bezirksärztekammer Südbaden Frau Zeis-

berger sowie der Sachbearbeiterin Frau Danner 

werden anstehende Fragen und wichtige Prob-

leme rund um die Ausbildung der Medizinischen 

Fachangestellten besprochen. 

Die Ausbildung wird mit einem staatlich anerkann-

ten Abschluss nach einer erfolgreichen Prüfung 

bei der Ärztekammer abgeschlossen. Besonders 

gute Absolventinnen erhalten ein Lobschreiben 

der Kammer bzw. einen Preis. Nach Möglichkeit 

wohnen Präsident oder Vizepräsidentin oder 

auch Vorsitzende der ärztlichen Kreisvereine den 

Zeugnisüberreichungsfeiern in den Schulen bei 

und halten ein kurzes Grußwort.

Auch die Fortbildung der Medizinischen Fachan-

gestellten ist der Kammer ein wichtiges  Anliegen. 

So werden Kurse zur Weiterbildung als Nichtärzt-

liche Praxisassistentin (NäPa) in Stuttgart von der 

Bezirksärztekammer Nordwürttemberg und seit 

2017 auch dezentral von Stuttgart in Südbaden in 

Hausach durch einen externen Anbieter angebo-

ten. Ein Kurs in Suchtmedizin für MFA, der auch 

als Wahlteilmodul für die Fachwirtin im Gesund-

heitswesen angerechnet werden kann, ist über die 

Fort- und Weiterbildungsakademie der Bezirks- 

ärztekammer Südbaden im Aufbau.

Im Jahr 2016 wurden 480 Ausbildungsverträge 

bei der Bezirksärztekammer Südbaden neu ein-

getragen. 2015 waren es ebenfalls 480 Ausbil-

dungsverträge, 2014 waren es 445 Ausbildungs-

verträge.

An der Abschlussprüfung im Sommer 2016 haben 

303 Auszubildende teilgenommen, davon haben 

295 die Prüfung bestanden. Im Winter 2015 / 

2016 hatten 48 Auszubildende an der Abschluss-

prüfung teilgenommen, davon haben 47 die 

Prüfung bestanden. An der Abschlussprüfung im 

Sommer 2015 hatten 342 Auszubildende teilge-

nommen, davon haben 339 die Prüfung bestan-

den. Im Winter 2014 / 2015 hatten 30 Auszubil-

dende an der Abschlussprüfung teilgenommen, 

davon haben 29 die Prüfung bestanden. Damit 

liegt die Erfolgsquote in Südbaden bei über 95 %.
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Organisation

Die Vertreterversammlung ist der oberste Souve-

rän der Bezirksärztekammer Südbaden. Hier wer-

den die Entscheidungen getroffen, die, soweit sie 

nicht in der eigenen Entscheidungskompetenz 

der Bezirksärztekammer Südbaden liegen, dann 

allerdings nach Stuttgart zur Landesärztekammer 

weitergeleitet werden müssen.

Der Vertreterversammlung der Bezirksärztekam-

mer Südbaden  (BÄK SB) gehören derzeit  77 De-

legierte an, die alle vier Jahre in geheimer Brief-

wahl ermittelt werden aufgrund der zuvor von 

den Ärztinnen und Ärzten der unterschiedlichen 

Gruppierungen aufgestellten Listen, die diejeni-

gen umfassen, die sich zur Wahl stellen. Hinzu-

kommt gemäß Heilberufe-Kammergesetz ein Ver-

treter der Universität, der von der Medizinischen 

Fakultät bestimmt und von dieser in die Vertre-

terversammlung der BÄK SB entsandt wird.  Der 

Vertreter der Fakultät muss Arzt und Mitglied der 

Bezirksärztekammer Südbaden sein.

Die Wahlordnung sieht vor, dass der Bezirks-

wahlausschuss zunächst die Zahl der zu wählen-

den Delegierten ermittelt. Auf 170 Ärzte ist je-

weils ein(e) Delegierte(r) zu wählen.

1/3 der Delegierten werden über Bezirkslisten 

(hier umfassen die Listen ganz Südbaden) ge-

wählt, 2/3 der Delegierten über Kreislisten (hier 

umfassen die Listen das Gebiet eines Ärztlichen 

Kreisvereins).

Die Anzahl der jeweiligen Vertreter der Kreise - in 

Südbaden sind dies 10 - wurde gemäß Anzahl der 

Ärzte zuvor ebenfalls vom Bezirkswahlausschuss 

ermittelt. Der Bezirkswahlausschuss setzt sich in 

Südbaden aus dem Vorsitzenden, dem stellver-

tretenden Vorsitzenden und weiteren Mitgliedern 

zusammen. Der Vorsitzende und der Stellvertre-

ter müssen die Befähigung zum Richteramt oder 

zum höheren Verwaltungsdienst haben. Er wird 

vom Vorstand der Bezirksärztekammer Südbaden 

bestellt. In der Amtsperiode 2015-2019 setzt sich 

die Vertreterversammlung der BÄK SB aus 77 ge-

3.3.

Vertreterversammlung

der Bezirksärztekammer Südbaden 3.3.1.

Kolleginnen und Kollegen als Mitglied der Ärzte-

kammer willkommen heißen, gerne zu dieser Ver-

anstaltung ein.

Das 2001 durch die Landesärztekammer Ba-

den-Württemberg beschlossene Angebot “Hil-

fe für suchtkranke Ärztinnen und Ärzte“ wurde 

zu dem 2006 beschlossenen „Interventionspro-

gramm für suchtkranke Ärztinnen und Ärzte“ 

weiterentwickelt. An der Entwicklung des Pro-

gramms war Herr Dr. von Ascheraden, seinerzeit 

Vizepräsident der Bezirksärztekammer Südbaden, 

maßgeblich beteiligt.  Das Interventionsprogramm 

beinhaltet ein strukturiertes, an den allgemeinen 

Grundsätzen der Suchttherapie orientiertes Hand-

lungskonzept, das die vielfältigen beruflichen, 

persönlichen und berufsrechtlichen Probleme der 

suchtkranken Ärztinnen und Ärzte berücksichtigt.  

Es wird seit 2007 in Südbaden und auch in den 

anderen Kammerbezirken gemäß dieser Grund-

sätze durchgeführt. Im  Mittelpunkt des Pro-

gramms steht das Prinzip „Hilfe statt Strafe“. In 

Südbaden wurden 2015/2016 sechs Kolleginnen 

und Kollegen im Programm betreut.

Die Suchtbeauftragten Ärzte der Bezirksärztekam-

mer Südbaden finden Sie im Internet. Die Vizeprä-

sidentin der Bezirksärztekammer Südbaden ist zu-

gleich Vorsitzende des Ausschusses Suchtmedizin 

der Landesärztekammer Baden-Württemberg.
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wählten Delegierten und dem Vertreter der Uni-

versität zusammen. Dabei wurden 26 Delegierte 

über die Bezirkslisten und 51 Delegierte über die 

Kreislisten gewählt. Zur Wahl angetreten waren 

im Wahlbezirk Vertreter der Listen: „Marburger 

Bund“, „Unabhängige Ärztinnen und Ärzte in 

Südbaden“, „Gemeinsame Zukunft“, „Kranken-

hausärzte“, „Die Hausarztliste“, „Liste Dr. von 

Ascheraden - Hausärzte und Fachärzte gemein-

sam“. In den Wahlkreisen hat es darüber hinaus 

weitere Listen gegeben. 

In der Vertreterversammlung der Bezirksärzte-

kammer Südbaden ergibt sich ein Verhältnis von 

niedergelassenen zu angestellten Ärzten von 

56 % zu 32 % sowie ein Verhältnis von Frauen zu 

Männern von 29 % zu 71 %. Die Wahlbeteiligung 

betrug 2014 38 %.

Zahlreiche Aktivitäten waren im Vorfeld der Wahl 

darauf ausgerichtet, die Wahlbeteiligung zu stei-

gern, stattet eine hohe Wahlbeteiligung die tat-

sächlich Gewählten doch mit einer entsprechend 

hohen Legitimation aus. Es wurde ein Video pro-

duziert und eingesetzt, es wurden Aufrufe zur 

Wahl gemacht, ... mit mäßigem Erfolg. Die nächs-

ten Wahlen finden 2018 statt. Die Vertreterver-

sammlung hat eine Reihe von Aufgaben zu erledi-

gen, insbesondere in der ersten, der sogenannten 

konstituierenden Vertreterversammlung.

Zunächst erfolgt die Wahl der südbadischen Ver-

treter zur Vertreterversammlung (VV) der Lan-

desärztekammer Baden-Württemberg (LÄK BW). 

Die Zahl der zu wählenden Vertreter ergibt sich 

für die in dieser Legislaturperiode aus 92 Ver-

tretern bestehenden Vertreterversammlung der 

Landesärztekammer Baden-Württemberg aus 

§ 26 der Wahlordnung der Landesärztekammer 

Baden-Württemberg. 2015 waren gemäß der 

Ermittlung durch den Landeswahlausschuss 21 

südbadische Delegierte für die VV der LÄK BW 

zu wählen.

www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/

40merkblaetter/20recht/05kammerrecht/

wahlordnung.pdf

Anschließend erfolgt die Wahl des Vorstandes der 

Bezirksärztekammer Südbaden.

Dabei ist zuvor die Zahl der Mitglieder des Vor-

standes festzulegen. Aktuell, wie auch schon seit 

mehr als 20 Jahren, besteht der Vorstand der BÄK 

SB aus 11 Mitgliedern, dem Präsidenten, der Vi-

zepräsidentin, der Rechnungsführerin und 8 wei-

teren Mitgliedern.

Danach erfolgt die Wahl der südbadischen De-

legierten zum Deutschen Ärztetag (DÄT). Die 

Zahl der zu wählenden südbadischen Vertreter 

für den Deutschen Ärztetag ergibt sich aus § 35 

der Wahlordnung der Landesärztekammer Ba-

den-Württemberg.

Tagesordnung 

der konstituierenden Vertreterversammlung 
der 16. Legislaturperiode am 7. Februar 2015, 09.30 Uhr  

TOP 1 Wahl zur Vertreterversammlung der Landesärztekammer 

 Wahl von 21 der insgesamt 92 zu wählenden Landesvertreter 
  

TOP 2 Wahl des Vorstandes der Bezirksärztekammer Südbaden 

 2.1 Beschlussfassung über die Zahl der Vorstandsmitglieder  
                (§ 20 Abs. 1 Satzung der Landesärztekammer Baden-Württemberg) 

2.2 Wahl des Präsidenten 
2.3 Wahl des Vizepräsidenten 
2.4 Wahl des Rechnungsführers 
2.5 Wahl der weiteren Mitglieder des Vorstandes 

TOP 3 Wahl der Delegierten zum Deutschen Ärztetag 
  

Wahl von 7 der insgesamt 32 zu wählenden Delegierten 

TOP 4 Ausschüsse der Bezirksärztekammer Südbaden 

 4.1 Wahl der Mitglieder des Haushaltsausschusses 
 4.2 Wahl des Vorsitzenden des Weiterbildungsausschusses 

TOP 5 Wahl der 4 weiteren Mitglieder des Beirats der Akademie für ärztliche Fort- 
und Weiterbildung Südbaden 

TOP 6 Wahl eines Ombudsmanns/einer Ombudsfrau für Weiterbildungs- 
 assistenten 

TOP 7 Haushaltsausschuss der Landesärztekammer Baden-Württemberg 

 7.1 Wahl eines Vertreters aus Südbaden für den Haushaltsausschuss 
       der Landesärztekammer Baden-Württemberg 
 7.2 Vorschlag eines weiteren Vertreters aus Südbaden zur Wahl in der 
       Vertreterversammlung der Landesärztekammer Baden-Württemberg 

TOP 8 Vorschläge für die Ausschüsse der Landesärztekammer 

TOP 9 Verschiedenes  

Vertreterversammlung der Bezirksärztekammer Südbaden 2016
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2015 waren gemäß der Ermittlung und Mitteilung 

durch den Landeswahlausschuss 7 südbadische 

Delegierte zum Deutschen Ärztetag  zu wählen. 

Die Baden-Württembergische Delegation umfass-

te bzw. umfasst in dieser Wahlperiode 32 bzw. 31 

von insgesamt 250 Abgeordneten. Die Verteilung 

der Zahl der Sitze der einzelnen Landesärztekam-

mern ist neben einer Basisvertretung in Form von 

2 Sitzen pro Landesärztekammer von der Zahl der 

Mitglieder in den einzelnen Landesärztekammern 

abhängig.

Gemäß der jährlich der Bundesärztekammer mit-

zuteilenden Ärztestatistik kann bei fixer Abgeord-

netenzahl der Bundesärztekammer von 250 Per-

sonen die Größe der Baden-Württembergischen 

Delegation schwanken. Trotz Verlusts eines Sitzes 

im vergangenen Jahr stellt die Landesärztekam-

mer Baden-Württemberg nach Bayern weiterhin 

die zweitstärkste Fraktion.

Weitere Wahlen schließen sich an, zunächst die 

Wahl zu den Ausschüssen der Bezirksärztekam-

mer Südbaden. Bei der Bezirksärztekammer Süd-

baden sind zwei  Ausschüsse eingerichtet: der 

Haushaltsausschuss sowie der Weiterbildungs-

ausschuss.

Als erstes erfolgt die Wahl der Mitglieder des 

Haushaltsausschusses, zunächst des Vorsitzen-

den, anschließend die des 1. und 2. Beisitzers des 

Haushaltsausschusses. Dann wird der Vorsitzende 

des Weiterbildungsausschusses der Bezirksärzte-

kammer Südbaden gewählt.

Als nächstes steht nach dem Statut der Akademie 

für Ärztliche Fort- und Weiterbildung die Wahl 

von vier weiteren Mitgliedern des Beirats der 

Akademie  für ärztliche Fort- und Weiterbildung 

an. Präsident, Vizepräsidentin und der Vorsitzen-

de des Weiterbildungsausschusses sind geborene 

Mitglieder kraft Amtes.

Als nächste Wahl folgt die Wahl des Ombuds-

mannes / der Ombudsfrau der BÄK SB für die 

Weiterbildungsassistenten.

Danach wird ein Vertreter aus Südbaden direkt 

für den Haushaltsausschuss der Landesärztekam-

mer Baden-Württemberg gewählt. Ein weiterer 

Vertreter aus Südbaden ist für den Haushaltsaus-

schuss der LÄK BW vorzuschlagen. Wahlen zu 

diesem Vorschlag schließen sich an. Die tatsächli-

che Wahl erfolgt dann durch die Delegierten der 

Vertreterversammlung der  Landesärztekammer 

Baden-Württemberg in Stuttgart.

Anzahl Delegierte
BÄK VV   + Anz. Univ.

vertreter

Anzahl Delegierte für 
die  LÄK-BW VV

aus

Anzahl Delegierte
für den DÄT

aus

Südbaden 77 + 1 21 7

Nordbaden 97 + 1 26 9

Südwürttemberg 65 + 2 17 6

Nordwürttemberg 106 + 0 28 9

Baden-Württemberg 349 92 31

Delegierte für die Vertreterversammlungen (VV) von  Bezirksärztekammern (BÄK), der Landesärzte-

kammer Baden Württemberg (LÄK) und des Deutschen Ärztetages (DÄT) Wahlperiode 2015 - 2018
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Anschließend folgen die Vorschläge zu den Wah-

len der Ausschüsse der Landesärztekammer Ba-

den-Württemberg, die letztlich in Stuttgart defi-

nitiv gewählt werden. In dieser Amtsperiode sind 

bei der Landesärztekammer Baden-Württemberg 

nachfolgende Ausschüsse eingerichtet: „Ärztliche 

Weiterbildung“, „Berufsordnung“, „Nichtärzt-

liche medizinische Fachberufe“, „Fortbildung“, 

„Arztberuf und Familie“, „Kinder und Jugendli-

che“, „Krankenhaus“, „Medizinische Ausbildung, 

Hochschulen“, „Notfallmedizin“, „Öffentliches 

Gesundheitswesen“, „Prävention und Umwelt“, 

„Patientensicherheit und Qualitätssicherung“, 

„Suchtmedizin“. Aus der Praxis kann gesagt wer-

den, dass es in der Regel gelingt, in Stuttgart ein 

bis zwei Delegierte aus Südbaden in einem Aus-

schuss „durchzubringen“. Die Einrichtung der 

Ausschüsse wird in jeder Amtsperiode von der VV 

der LÄK BW neu beschlossen.

Gremien der Versorgungsanstalt sind: die Ver-

treterversammlung, der Verwaltungsrat und der 

Satzungsausschuss. Südbaden ist derzeit in allen 

Gremien vertreten.

Sie werden an dieser Stelle vielleicht in der kons-

tituierenden Vertreterversammlung die Wahl der 

Vertreter der Landesärztekammer Baden-Würt-

temberg in der Vertreterversammlung der Versor-

gungsanstalt der Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte 

(VA) in Tübingen vermissen. Diese Wahl findet 

nicht in der Vertreterversammlung der Bezirksärz-

tekammer Südbaden statt, sondern in der Ver-

treterversammlung der Landesärztekammer Ba-

den-Württemberg, und zwar jeweils im vorletzten 

Jahr der laufenden Legislaturperiode; die nächste 

Wahl findet somit im November 2017 statt. Die 

vier Bezirksärztekammern erstellen hierzu einen 

gemeinsamen Wahlvorschlag. Die Zahl der davon 

auf die einzelnen Bezirksärztekammern entfallen-

den Vertreter richtet sich nach dem Verhältnis der 

den einzelnen Bezirksärztekammern zugehörigen 

Teilnehmer der VA. Auf Südbaden entfallen ak-

tuell 7 Vertreter, auf Nordbaden 8 Vertreter, auf 

Nordwürttemberg 9 Vertreter, auf Südwürttem-

berg 6 Vertreter.

Die Wahlperiode beträgt vier Jahre.

Einen Überblick zum oben Vorgetragenen bietet Ihnen die Grafik: „Übersicht zur Ärztlichen Selbstver-

waltung in Baden-Württemberg“.
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Nach der Satzung ist mindestens einmal jährlich 

eine Vertreterversammlung durchzuführen. Die-

se findet in der Regel im November eines Jahres 

statt. Ihre vornehmste Aufgabe liegt – wie bei je-

dem demokratisch gewählten Parlament – in der 

Aufstellung und Genehmigung des Haushaltspla-

nes.

Die Einnahmenseite des Haushaltsplans speist 

sich dabei überwiegend aus den Beiträgen der 

Kammermitglieder, die gemäß ihrer wirtschaftli-

chen Leistungsfähigkeit gemäß der Beitragsord-

nung mit einem Hebesatz von derzeit 0,41% der 

Einkünfte im Sinne des Einkommenssteuergeset-

zes aus ärztlicher Tätigkeit verbeitragt werden. 

Weitere wesentliche Einnahmen stellen Gebühren 

für Prüfungen und Teilnahmeentgelte für Fortbil-

dungsveranstaltungen dar.

Die Tagesordnung der Vertreterversammlung 

vom 12.11.2016 sah wie folgt aus und entsprach 

der üblichen Struktur einer November VV:

Der Beitragssatz ist seit dem Jahr 2010 gleich 

geblieben und einer der niedrigsten Beitrags-

sätze im gesamten Bundesgebiet. Die Mittelver-

wendung, oft auch Gegenstand von Anfragen 

der Kolleginnen und Kollegen, dürfte nach dem 

bisher Vorgetragenen zur Erfüllung der vielfäl-

tigen Selbstverwaltungsaufgaben nunmehr et-

was nachvollziehbarer geworden sein. Nach 

den Ehrungen folgen die Rechenschaftsberichte 

von Präsident und Vizepräsidentin mit einer an-

schließenden Aussprache. Anschließend erfolgt 

zur Information der Delegierten ein Bericht über 

die Baden-Württembergische Versorgungsanstalt 

für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte. Neben diesen 

mündlich vorgetragenen Berichten werden der 

Tätigkeitsbericht der Akademie für ärztliche Fort- 

und Weiterbildung sowie der Bericht der Kammer- 

anwaltschaft schriftlich zur Kenntnisnahme für 

die Delegierten ausgelegt.

Es folgt der Tagesordnungspunkt „Finanzielle An-

gelegenheiten“. Zunächst trägt die Rechnungs-

führerin den Jahresabschlussbericht der Eigen- 

einrichtung vor. Dabei gibt sie auch Hinweise 

zu den Ergebnissen der Prüfung durch die Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft, derzeit die Bansbach 

GmbH. Es folgt dann eine Aussprache. Anschlie-

ßend wird Beschluss gefasst über den Jahresab-

schluss. Aus der Versammlung heraus wird dann 

der Antrag gestellt, Vorstand, Rechnungsführerin 

und Geschäftsführung für das Haushaltsjahr Ent-

lastung zu erteilen. Anschließend wird von der 

Rechnungsführerin der Haushaltsplan der Eigen- 

einrichtung für das kommende Jahr vorgestellt, 

von der Versammlung beraten und anschließend 

von der Versammlung beschlossen. 

Es folgt der Bericht des Vorsitzenden des Haus-

haltsausschusses bezüglich der Kammermittel.  

Auch er gibt Hinweise zu den Ergebnissen der 

Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft.  Der Jahresabschluss wird von den Dele-

gierten der VV der BÄK Südbaden zur Kenntnis 

genommen. Die Abnahme und Beschlussfassung 

erfolgen durch die Delegierten der Vertreterver-

sammlung der Landesärztekammer. Im Anschluss 

trägt der Vorsitzende des Haushaltsausschusses 

den Haushaltsvoranschlag für das kommende 

Jahr vor. Dieser wird von den Delegierten der VV 

BÄK SB zur Kenntnis genommen. Abnahme und 

Beschlussfassung erfolgen durch die Delegierten 

der Vertreterversammlung der LÄK BW.

Seit Beginn der Amtsperiode wurden von den De-

legierten vermehrt Anträge zu berufspolitischen 

Themen eingebracht, die direkt beschlossen bzw. 

dem Vorstand zur Weiterbehandlung überwiesen 

wurden.

Eine südbadische Besonderheit ist die themati-

sche Vertreterversammlung, die 1997 eingeführt 

und seither immer wieder aufs Neue beschlossen 

wurde. Sie findet in der Regel im April des Jahres 

statt. In 2011 und 2015 fanden im Frühjahr kon-

stituierende Vertreterversammlungen statt und 

deshalb keine thematischen Vertreterversamm-

lungen.

ERGÄNZUNG DER 

Tagesordnung 

 der 3. Vertreterversammlung der Bezirksärztekammer Südbaden 
am 12. November 2016, 9.30 Uhr  

1.  Eröffnung der Versammlung und Feststellung der Beschlußfähigkeit  

2.  Genehmigung des Protokolls der 2. Vertreterversammlung  
vom 31.10.2015 

3.  Ehrungen 

4.      Bericht zur Lage  

- Bericht des Präsidenten 
- Bericht der Vizepräsidentin 
- Bericht über die Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, 

Zahnärzte und Tierärzte in Tübingen   

 Diskussion  

Als Tischvorlage werden ausgelegt: 

- Bericht der Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung 
- Bericht der Kammeranwaltschaft  

5.  Finanzielle Angelegenheiten  

5.1  Jahresabschlussbericht 2015 und Haushaltsplan 2017 – 
Eigeneinrichtung 

5.2   Jahresabschlussbericht 2015 und Haushaltsvoranschlag 2017 – 
Kammermittel 

6.  neu: Anträge 

7.  Verschiedenes 
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Eine Übersicht der in der außerordentlichen Vertreterversammlung behandelten Themen der

letzten 5  Jahre zeigt die nachfolgende Tabelle.

Datum Referenten Thema

17.04.2010
Herr Prof. Dr. Henneke, Herr 
Prof. Dr. Wäsch, Herr Prof. Dr. 
Seufert, Herr PD Dr. Reinheckel

„Neue Wege in der Medizin – Molekulare Medizin/ 
Molekularbiologie“ unter besonderer Berücksichti-
gung des Themenschwerpunktes: „Der Einfluss von 
neuen Techniken auf das Berufsbild des Arztes“

28.04.2012

Herr Dr. Schulze, Herr Dr. Deeg, 
Herr Dr. Waschkies, Herr Prof. 
Dr. Ochs, Frau Dr. Effelsberg, 
Herr Prof. Dr. rer. pol. Kern

I. „Weiterbildung in Klinik und Praxis – Wunsch 
und Wirklichkeit?“
II. „Thematische Vorbereitung des Deutschen 
Ärztetages 2012“„

02.03.2013 Herr Dr. Farhan
I. „Integration ausländischer Ärztinnen und Ärzte“
II. „Ärztliche Weiterbildung – Aktivitäten auf Be-
zirks- und Landesebene“

05.04.2014
Herr Prof. Dr. Maio, Herr Obera-
cker, Herr Sutor

I. „Interessenskonflikte in der Medizin“ mit den 
Aspekten: „Medizin und Ökonomie – Widerspruch 
oder zwei Seiten der Medaille?“ „Sozialrecht/Be-
rufsrecht“
II. „Ärztliche Weiterbildung – Aktivitäten auf Be-
zirks- und Landesebene

09.04.2016 Herr Butz IT im Gesundheitswesen

Der Vorstand der Bezirksärztekammer Südbaden 

besteht, unverändert seit über 20 Jahren, aus 11 

Personen: in dieser Periode dem Präsidenten, der 

Vizepräsidentin, der Rechnungsführerin sowie 8 

ärztlichen Beisitzern. Er  kommt in der Regel ein-

mal monatlich zu einer Vorstandssitzung zusam-

men, führt die notwendigen Beratungen durch 

und trifft die erforderlichen Beschlüsse.

Entscheidungen werden in der Regel mit einfa-

cher Mehrheit getroffen. Bei gravierenden Ent-

scheidungen, wie z.B. der Entscheidung über die 

Einführung einer Altersgrenze, die erstmals am 

15.04.2011 getroffen wurde und in dieser Peri-

ode in der Vorstandssitzung vom 06.05.2015 be-

stätigt wurde, wird auf ein einstimmiges Ergebnis 

Wert gelegt.

Eine übliche Tagesordnung einer Vorstandssit-

zung ist nachfolgend abgebildet.

Vorstand der Bezirksärztekammer Südbaden3.3.2.
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Der Beschluss über die Altersgrenze sieht vor, dass 

Bewerber um ein Amt bei Ablauf der Amtsperi-

ode in der Regel das 72. Lebensjahr noch nicht 

überschritten haben dürfen. Unter bestimmten, 

eng umrissenen Umständen kann eine Ausnah-

meregelung zur Geltung kommen. Diese „Alters-

regelung“ wurde in dem Bewusstsein geschaffen, 

dass beispielsweise den vielen jungen Kolleginnen 

und Kollegen, die zu ihrer Facharztprüfung antre-

ten, auch jüngere Kolleginnen und Kollegen als 

Prüfer gegenübersitzen. Die Dauer der Amtspe-

riode beträgt für die Mitglieder des Vorstandes,  

des Weiterbildungsausschusses sowie die Kam-

meranwaltschaft 4 Jahre, für die Mitglieder der 

Gutachterkommission, des Berufsgerichts sowie 

der Transplantationskommission 5 Jahre.

Die Bezirksärztekammer Südbaden unterhält zur 

Durchführung ihrer Aufgaben eine Geschäfts-

stelle. Die Leitung der Geschäftsstelle obliegt ge-

mäß § 13 der Satzung der Landesärztekammer 

Baden-Württemberg einem Geschäftsführer. Als 

Geschäftsführer und Justitiar der Kammer wurde 

mit Wirkung vom 1. Januar 1996 Herr Gerhard 

Sutor, Jurist, bestellt. Seine Stellvertreterin ist Frau 

Simone Zeisberger, ebenfalls Juristin. Frau Zeis-

berger wurde auch als Ausbildungsberaterin der 

Kammer berufen. 

Der Geschäftsführer ist Dienstvorgesetzter der 

Mitarbeiter der Geschäftsstelle der Bezirksärz-

tekammer. Die Geschäftsführung berät die Mit-

glieder des Präsidiums, des Vorstandes und der 

Vertreterversammlung in allen rechtlichen und 

administrativen Angelegenheiten und führt die 

laufenden Geschäfte der Kammerverwaltung. Im 

Rahmen der gesetzlichen und satzungsgemäßen 

Aufgaben der Bezirksärztekammer Südbaden be-

rät die Geschäftsführung auch die weiteren Mit-

glieder unserer Kammer in berufsrechtlichen An-

gelegenheiten.

Den Mitgliedern der Geschäftsführung obliegt 

der administrative Vollzug der Beschlüsse unserer 

Vertreterversammlung und des Vorstandes.

Vorstand der Bezirksärztekammer Südbaden

Geschäftsführung 3.3.3.
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Über die Organisation der Bezirksärztekammer 

Südbaden und auch das Zusammenwirken von 

Haupt- und Ehrenamt gibt das nachfolgende Or-

ganigramm ausführlich Auskunft:

Gestatten Sie an dieser Stelle ein Wort zum Zusam-

menwirken von ehrenamtlicher und hauptamtli-

cher Tätigkeit. Ehrenamtler stehen wie auch ihre 

Kolleginnen und Kollegen voll im Beruf, wissen 

also insbesondere auch um die Rahmenbedingun-

gen und die konkreten Bedingungen ärztlicher 

Berufsausübung unmittelbar vor Ort und können 

diese Kenntnis auch in notwendige Beurteilungen 

von Sachverhalten einbringen. Dieser konkrete 

Erfahrungsschatz ermöglicht sehr sachgerech-

te Entscheidungen mit dem nötigen ärztlichen 

Sachverstand. Gegebenenfalls zur Beurteilung 

notwendige rechtliche Kenntnisse und Einschät-

zungen ermöglicht der Rückgriff auf das Know-

how und den Erfahrungsschatz der hauptamtlich 

tätigen Mitarbeiter.

Verwaltung und Organisation

der Bezirksärztekammer Südbaden3.3.4.

 Organigramm Bezirksärztekammer Südbaden 

  Ehrenamt 

  Hauptamt 

Südbadische Ärzteschaft 

Vertreterversammlung der Bezirksärztekammer Südbaden 

Vorstand der Bezirksärztekammer 
Präsident Dr. Ulrich Voshaar 
Vizepräsidentin Frau Dr. Paula Hezler-Rusch 
Rechnungsführerin Frau Dr. Christine Große-Ruyken 

8 weitere Mitglieder Prof. Dr. Niebling, PD Dr. Thiel, Dr. Ehret, 
 Prof. Dr. Rückauer, Frau Dr. Bartholomä, 
Dr. Lenz, Frau Dr. Bös, Dr. Tränkle 

  Geschäftsführung 

Geschäftsführer Herr Sutor 
stv. Geschäftsführerin Frau Zeisberger 
Sekretariat Frau Tromp 

Frau Reinhardt 

Meldeabteilung      Weiterbildung  Medizinische Fachangestellte Fachsprachenprüfung Buchhaltung 
Frau Birkle        Herr Vögele      Frau Danner Frau Lutz Herr Timm 
Frau Riggenmann  Frau Möller      Frau Grandt Frau Büchner 
Frau Zwölfer      Frau Wolf Frau Rutz-Elsner 

Frau Rutz 
Frau Grandt 
Frau Lutz 

Akademie Berufsrecht Gutachterkommission  
Herr Ruf Frau Stolz Herr Dr. Ungewitter/Vorsitzender 
Frau Rutz Frau Coen, LL.M./stv. Vorsitzende 
Frau Horvath Frau Federer  
Frau Kienzler Frau Reinhardt  
Frau Graf 

Berufsgericht 
Herr Oswald/Vorsitzender
Herr Bellm/stv. Vorsitzender 
Herr Orschitt/Kammeranwalt 
Frau Scheuble/Kammeranwältin 
Frau John  
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Zur Kurzinformation über die Bezirksärztekammer 

Südbaden haben wir einen Flyer entwickelt, der 

mittels QR Code auch einen raschen Zugang zum 

Internetauftritt bietet.

Bezirksärztekammer Südbaden

Sundgauallee 27 – 79114 Freiburg

Telefon: 0761 / 600 – 47-0

Fax-Nr.: 0761 / 89 28 68

E-Mail Adresse: kontakt@baek-sb.de

Webseite: www.baek-sb.de

Kontakt 3.3.5.

Unser Flyer
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DIE ÄRZTLICHEN KREISVEREINE UND

KREISÄRZTESCHAFTEN DER

BEZIRKSÄRZTEKAMMER SÜDBADEN4.

Übersicht

Aufgaben der Ärztlichen Kreisvereine

4.1.

4.2.

Im Gebiet der Bezirksärztekammer Südbaden gibt 

es 10 Ärztliche Kreisvereine.

Nachfolgende Tabelle ermöglicht einen

raschen Überblick:

Nach der derzeit gültigen Satzung hat der ärztli-

che Kreisverein folgende Aufgaben:

1. Mitwirkung bei der Fortbildung der Mitglieder

2. Organisation von geselligem Beisammensein

3. Mitwirkung bei der Organisation des

  privatärztlichen Notdienstes.

Stand: 10.11.2016

Ärztlicher 
Kreisverein

Gesamtzahl 
der Ärzte

angestellt niedergelassen ohne Tätigkeit
sonstige
Tätigkeit

Freiburg 3866 1946 769 965 186

Ortenau 2145 1084 528 476 57

Konstanz 1841 771 439 556 75

Breisgau-
Hochschwarzwald

1648 606 400 574 68

Schwarzwald-
Baar

1230 620 278 284 48

Lörrach 1023 390 272 289 72

Emmendingen 825 304 249 243 29

Waldshut 639 270 184 169 16

Rottweil 518 227 157 123 11

Tuttlingen 436 158 144 114 20
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In der jüngeren Vergangenheit hat es einige Dis-

kussionen um den Aufgabenkreis insbesondere 

der Vorsitzenden der Ärztlichen Kreisvereine ge-

geben. Aufgrund häufigerer Anfragen aus der 

Kommunalpolitik hat die Landesärztekammer 

die Entscheidung getroffen, dass eine Mitwir-

kung der Vorsitzenden  der ärztlichen Kreisver-

eine bei Kommunalen Gesundheitskonferenzen 

erwünscht ist und der eingebrachte Aufwand 

mit einem Sitzungsgeld abgedeckt ist. Auch die 

Bezirksärztekammer Südbaden hat sich umge-

hend bei Amtsantritt des jetzigen Vorstands mit 

der Thematik befasst und ausgehend von den Er-

gebnissen einer Umfrage unter den Vorsitzenden 

und stellvertretenden Vorsitzenden der Ärztlichen 

Kreisvereine einen Vorschlag zur satzungsgemä-

ßen Erweiterung des Aufgabenkreises eines Ärzt-

lichen Kreisvereins erarbeitet. Dieser Vorschlag 

steht zur Beratung bei der Landesärztekammer 

BW in Stuttgart an.

Um die notwendige Verzahnung der Arbeit der 

Bezirksärztekammer Südbaden und ihrer ärztli-

chen Kreisvereine zu intensivieren, wurden be-

reits in der vergangenen Amtsperiode regelmä-

ßige Treffen des Vorstandes der BÄK SB mit den 

Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden 

der Ärztlichen Kreisvereine durchgeführt. Diese 

Treffen und der gemeinsame Austausch werden 

regelmäßig als sehr hilfreich zurückgemeldet. 

Einige konkrete Anregungen aus dem Kreis wie 

beispielsweise der Versand von Einladungen der 

Kreisvereine auf elektronischem Wege sind mitt-

lerweile umgesetzt und erfreuen sich großer Be-

liebtheit.

Um die Arbeit neuer Vorsitzender und stellvertre-

tender Vorsitzender der ärztlichen Kreisvereine zu 

erleichtern, haben wir im vergangenen Jahr eine 

Broschüre entwickelt, die die wichtigsten Infor-

mationen für eine Arbeit als Kreisvereinsvorsit-

zender enthält.
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Informationen für die Mitarbeit in einer südbadischen Kreisärzteschaft 
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Die Vorstände der 10 südbadischen ärztlichen 

Kreisvereine organisieren für ihre Mitglieder vor 

Ort regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen, die 

von den Kolleginnen und Kollegen in der Regel 

auch gut nachgefragt werden. Neben der Phar-

ma-freien fachlichen Fortbildung ist aber auch der 

persönliche Austausch stets ein wichtiges Anlie-

gen bei diesen Veranstaltungen. Zumeist einmal 

im Jahr wird auch ein kulturelles Highlight organi-

siert. Dies kann, wie beispielsweise im vergange-

nen Jahr vom Ärztlichen Kreisverein Konstanz, ein 

Sommerfest sein, mit zunächst Besuch, Führung 

und Orgelkonzert eines Kreisvereinsvorsitzenden 

in der Reichenauer Kirche, anschließendem Essen 

am See und nachfolgend noch einer begeistern-

den Darbietung von „The See Sisters“. Auch die 

Freiburger hatten in Kooperation mit dem Ärztli-

chen Kreisverein Breisgau-Hochschwarzwald mit 

„Gogol und Mäx“ und dem Wiehre Bahnhof ein 

schönes und gut besuchtes Fest. Klezmer Musik 

stand im Jahr davor bei einer gemeinschaftlichen 

Veranstaltung der Ärztlichen Kreisvereine Villin-

gen-Schwenningen und Tuttlingen auf dem Pro-

gramm. Die Reihe der Veranstaltungs-Highlights 

ließe sich mühelos fortsetzen, die exemplarische 

Darstellung möge aber in diesem Zusammenhang 

für einen Einblick genügen.

Vorstände und Mitglieder der ärztlichen  Kreisver-

eine machen sich nun seit einigen Jahren schon 

auch immer wieder Sorgen um den ärztlichen 

Nachwuchs, insbesondere auf dem Lande. So 

sind in Kooperation mit Anderen Initiativen ent-

standen, wie beispielsweise die „DonauDocs“ 

oder das „Date mit der Ortenau“ oder gemein-

same Wanderungen der Kreisvereinsvorsitzenden 

beispielsweise von Villingen-Schwenningen oder 

der Ortenau mit den PJ Studenten der jeweiligen 

umliegenden Krankenhäuser, Praxen und Medi-

zinischen Versorgungszentren. Vieles ließe sich 

noch berichten. Sie können aber schon aus diesen 

kurzen Schilderungen mitnehmen: die Ärztlichen 

Kreisvereine sind lebendig und bereichern das Le-

ben vor Ort.

 Aus der Arbeit der Ärztlichen Kreisvereine

Die Präsidenten der

Bezirksärztekammer Südbaden

4.3.

5.1.

ZUR GESCHICHTE DER

BEZIRKSÄRZTEKAMMER SÜDBADEN5.

Dr. med. Hans Kraske 1947 – 1967 20 Jahre

Dr. med. Willi Olivier 1967 – 1975 8 Jahre

Dr. med. Hans Schüly 1975 – 1978 3 Jahre

Dr. med. Dieter Schareck 1978 – 1991 13 Jahre

Dr. med. Martin Schieber 1991 – 2003 12 Jahre

Dr. med. Gerhard Schade 2003 – 2011 8 Jahre

Dr. med. Christoph von Ascheraden    2011 – 2015 4 Jahre

Dr. med. Ulrich Voshaar seit 2015
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Ehrungen mit der Albert-Fraenkel-Plakette

Die Vertreterversammlung der Bezirksärztekam-

mer Südbaden hat am 06.11.1976 als von der 

Bezirksärztekammer Südbaden zu vergebende 

Auszeichnung zu Ehren von Herrn Prof. Dr. med. 

Albert Fraenkel die Albert-Fraenkel-Plakette ge-

stiftet.

Mit der Albert-Fraenkel-Plakette werden Ärztin-

nen und Ärzte ausgezeichnet, die sich um den 

ärztlichen Beruf und um dessen Ansehen in der 

Öffentlichkeit besonders verdient gemacht ha-

ben. In begründeten Ausnahmefällen kann die 

Auszeichnung auch an Nicht-Ärzte verliehen wer-

den, die sich in besonderer Weise um den ärztli-

chen Beruf oder das Gesundheitswesen Verdiens-

te erworben haben.

Erstmals wurde die Albert-Fraenkel Plakette ver-

liehen am 29.10.1977 an Herrn Prof. Dr. Steim. 

Bis einschließlich 2016 wurden 81 Persönlichkei-

ten mit der Albert-Fraenkel-Plakette ausgezeich-

net.

5.2.

alBert-fraenkel-plakette
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Das komplette Verzeichnis der Albert-Fraenkel-Plaketten-Träger kann im Internet eingesehen werden.

Die Ausgezeichneten seit dem Jahre 2010 sind:

2010 keine Verleihung

2011 Dr. med. Gerhard Schade, Konstanz (12.11.2011)

2012 Dr. med. Helga Schulenberg – posthum (10.11.2012)

 Dr. med. Jens-Uwe Folkens, Offenburg (10.11.2012)

 Prof. Dr. iur. Eugen Huber-Stentrup, Freiburg (10.11.2012)

2013 Prof. Dr. med. Franz-Josef Große-Ruyken, Freiburg (09.11.2013)

2014 Prof. Dr. med. Hildburg Kindt, Freiburg (08.11.2014)

 Dr. med. Friedrich Bettecken, Villingen-Schwenningen (08.11.2014)

2015 Dr. med. Christoph von Ascheraden, St. Blasien (31.10.2015)

2016 Dr. med. Franz-Matthias Lüttgen, Offenburg (12.11.2016)

 Dr. med. Klaus Möller, Tuttlingen (12.11.2016)

 Dr. med. Birgit Annen, Albbruck (12.11.2016)

Rede des Herrn Ehrenpräsidenten

Dr. Schareck zum 50. Jubiläum der BÄK SB5.3.

Verleihung der Albert-Fraenkel-Plakette 2016  

v.l.n.r. Dr. med. Voshaar, Dr. med. Lüttgen, Dr. med. Annen, Dr. med. Möller, Dr. med. Hezler-Rusch

Wir geben die Rede hier in gekürzter, weitgehend 

unredigierter Fassung wieder.

50 Jahre Ärztekammer – Rede von Herrn Eh-

renpräsident Dr. Schareck anlässlich der Fei-

er am 20./21. September 1996

Wir leben in einer Zeit der Jubiläen. 50 Jahre sind in der Geschichte eigentlich keine lange Zeit, um 

ein besonderes Jubiläum zu feiern. Diese aber jetzt vergangenen 50 Jahre und das Gedenken an den 

Beginn unserer Ärztekammer, stellen für uns etwas Besonderes dar. 1946 fanden u.a. die ersten Par-
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teitage der CDU und der SPD statt, 1946 wurden bei uns der Südwestfunk und die Badische Zeitung 

gegründet. Und schließlich wurde 1946 auch unsere Ärztekammer ins Leben gerufen. 

Dabei stellt sich, besonders bei den jüngeren Ärztinnen und Ärzten immer wieder die Frage, was ist 

eine Ärztekammer, wozu brauchen wir eine Ärztekammer, wozu ist sie notwendig. Ich will daher vorab 

darauf eingehen. 

Vorschriften für die ärztliche Tätigkeit gab es schon immer, ich erinnere an die Konstitutiones von Melfi, 

die der Stauferkaiser Friedrich II. 1231 erlassen hat und in denen zahlreiche Bestimmungen über die 

ärztliche Tätigkeit, über die Gebührenordnung, über das Verhältnis der Ärzte zueinander usw. bereits 

niedergelegt wurden. Vieles in diesen Vorschriften mutet geradezu modern an. Auch die badische 

Medizinalverordnung von 1806 z.B. regelte viele ärztliche Dinge, aber es gab noch keine verbindliche 

Zusammenfassung, keine Verkammerung des Berufsstandes.

Im vorigen Jahrhundert entstand eine wissenschaftliche Medizin in Diagnose und Therapie. Es entwi-

ckelte sich ein ärztlicher Berufsstand mit einer zunehmenden einheitlichen Vor- und Ausbildung und 

einer geregelten Prüfung mit Zulassung zum ärztlichen Beruf, nämlich der Approbation. Nach der Ap-

probation war der Arzt aber in seinem Tun und in seinen Entscheidungen weitgehend frei. Da aber die 

Gesundheit und das Gesundheitswesen ein äußerst sensibler, gesellschaftspolitischer Bereich war – und 

es auch heute noch ist – musste eine gewisse Ordnung und vor allen Dingen Aufsicht etabliert werden. 

Im vorigen Jahrhundert geschah dies zunächst in Form der Kreisärzte. Der sog. Kreisphysikus hatte 

Aufsicht über die Ärzte und es entwickelten sich allmählich Institutionen, in denen die Ärzte sich selbst 

verwalteten, aber unter der Aufsicht des Staates standen, nämlich die Ärztekammern.

1887 wurde die erste Kammer in Preußen errichtet. Im damaligen Großherzogtum Baden, auf dessen 

territorialem Gebiet wir z.T. ja heute noch leben, wurde durch eine großherzogliche, landesherrliche 

Verordnung vom 30. September 1864 eine amtliche Vertretung des Ärztestandes „zur Mitwirkung der 

Handhabung der Disziplin und zur Wahrung der ärztlichen Interessen“ eingeführt. Am 25. Juli 1906 

wurde ein Gesetzesentwurf angenommen, der zur Gründung einer für das Großherzogtum Baden zu 

errichtenden Ärztekammer führte. Wenn Sie so wollen, feiern wir also in diesem Jahr auch das 90-jäh-

rige Bestehen einer Ärztekammer in Baden. 

1945 kam es zu einer Neugliederung der deutschen Länder und das Gebiet des ehemaligen Landes 

Baden wurde in der Mitte zerschnitten. Der nördliche Teil, nördlich von Rastatt, kam als Nordbaden 

mit Nordwürttemberg zusammen zur amerikanisch besetzten Zone und der südliche Teil, französisch 

besetzt, wurde das neue Land Baden, das bis zur Errichtung des Südweststaates, also des Bundeslandes 

Baden-Württemberg, bestand. Es bildeten sich zunächst Ärzteschaften, im Lande Baden 7, und zwar 

von Norden nach Südbaden die Ärzteschaften Rastatt mit Baden-Baden, Offenburg, Freiburg, Lörrach, 

Waldshut, Villingen mit Donaueschingen und Konstanz. Im Spätsommer 1945 begannen Bestrebungen 

zur Errichtung einer neuen Dachorganisation für diese 7 Ärzteschaften, die gleichzeitig auch die kassen-

ärztlichen Abrechnungsstellen umfassten.

Am 14. August 1946 fand in Anwesenheit von Vertretern der Militärregierung und des Innenministe-

riums der badischen Regierung die Gründung der Landesärztekammer Südbaden mit Sitz in Freiburg 

statt, die sich dann, entsprechend der Bezeichnung des Landes, Landesärztekammer Baden nannte. Zu 

ihrem kommissarischen Leiter wurde Herr Dr. med. Hans Kraske bestimmt. Dr. Kraske erhielt den Auf-

trag, Wahlen zur Ärztekammer durchzuführen. Die bisherigen 7 Ärzteschaften wurden in Bezirksärzte-

kammern umbenannt. Sie waren gleichzeitig Bezirksstellen der Kassenärztlichen Vereinigung.

Der 14. August 1946 stellt für uns das Gründungsdatum der jetzigen Bezirksärztekammer Südbaden 

dar.  Es wurde zunächst eine Bestandsaufnahme der in diesem Bereich wohnenden Ärztinnen und Ärzte 

vorgenommen und es ergab sich eine Gesamtzahl von 1 702 Ärzten, davon waren 937 niedergelassen, 

63 beamtet, 497 im Anstellungsverhältnis und 205 ohne ärztliche Tätigkeit. In den 7 Bezirksärztekam-

mern wurde nun gewählt und es trat am 8. November 1947 zum ersten Mal die neue Kammer als neues 

Legislativ-Organ zur 1. Sitzung zusammen. Dr. Hans Kraske wurde zum Präsidenten gewählt, der die 

Kammer 20 Jahre lang mit Umsicht und Erfolg leitete.

Er ließ sich 1934 in Freiburg als Facharzt für Chirurgie nieder. Er war ein Präsident, der durch seine 

Persönlichkeit, durch seine humanistische Bildung, durch seine hohe Qualifikation als Arzt und Mensch, 

“
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ein Wegbereiter und Wegweiser für die zukünftige Arbeit war. An seinem 60. Geburtstag 1953 wurde 

er von der Landesregierung Baden zum Professor ernannt. Prof. Kraske wurde später mit dem großen 

Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Er war der große, 

alte Mann der Ärztekammer Baden. Er starb am 10.08.1976, also vor 20 Jahren.

Sein Nachfolger wurde 1967 Dr. Willi Olivier, der die Kammer 8 Jahre lang mit Erfolg leitete, dessen 

Nachfolger wurde Dr. Hans Schüly, eine große berufspolitische Begabung. Er starb leider zu früh an 

einem Herzinfarkt am 5.4.1978. Am 10.5.1978 wurde ich zum Präsidenten gewählt. Am 2.3.91 trat ich 

zurück, nach dem Motto: „Man soll gehen, solange man noch laufen kann.“ Mein Nachfolger wurde 

unser derzeitiger Präsident, Herr Dr. Martin Schieber. 

Dr. Kraske klagte in seinem ersten Bericht auch über die Überfüllung des ärztlichen Berufes und er be-

merkt das als eine Tatsache, die hingenommen werden muss von den Jungen wie von den Alten. Wie 

schon erwähnt, handelte es sich damals um die Zahl von 1 702 Ärzten. Die Existenzmöglichkeiten der 

Ärzte wurden immer schlechter, da die Kassenzulassung stark beschränkt war und Assistentenstellen in 

den Kliniken Mangelware waren. Als Beispiel führe ich an, dass damals die chirurgische Universitätskli-

nik Freiburg mit 480 Betten in allen Abteilungen von insgesamt 13 bezahlten Assistenten einschl. der 

Oberärzte versorgt wurde. Über 60 Ärztinnen und Ärzte arbeiteten ohne Bezahlung als sog. Gastärzte. 

Dr. Kraske meinte damals schon, dass die Interessen der jüngeren Ärzte am besten überzeugend vertre-

ten werden könnten durch diese selbst und begrüßte eine eigene Berufsvertretung der sog. Jungärzte, 

die schließlich in die Gründung des Marburger Bundes mündete. In Südbaden geschah dies am 23. 

Oktober 1949.

Ein großer Durchbruch erfolgte erst im Jahre 1957, als es gelang, praktisch alle Assistentenstellen an 

den Krankenhäusern und Kliniken zu bezahlen. Im Laufe der nachfolgenden Jahre wurden die Bestre-

bungen aber auch wieder durch die große Zahl der neu in den Beruf hereinströmenden Ärzte zunichte 

gemacht, auf die Arztzahlenentwicklung werde ich besonders eingehen. 

Dem Land Baden war nur eine kurze Lebensdauer beschieden. Es kam zur Gründung des sog. Süd-

west-Staates, dem jetzigen Bundesland Baden-Württemberg. 

Die Regierung des neuen Bundeslandes Baden-Württemberg erließ dann ein Kammergesetz, das die 

ärztliche Organisation im Lande neu regelte. Die Landesärztekammer wurde Körperschaft des öffent-

lichen Rechts. Die Ärzte verwalten sich selbst mit staatlicher Aufsicht und es sei hier ausdrücklich ver-

merkt, dass diese Form der Selbstverwaltung wesentlich billiger, wesentlich effizienter und wesentlich 

kollegialer ist, als eine Verwaltung durch den Staat selbst, wie es manchmal von denen gefordert 

wird, die die Ärztekammer ablehnen. Die neue Landesärztekammer wurde entsprechend der bisherigen 

Länder gegliedert und es wurden vier Bezirksärztekammern geschaffen. Aus unserer Landesärztekam-

mer Baden wurde die Bezirksärztekammer Südbaden in den alten Grenzen bis zur Verwaltungsreform 

vom 1.1.1973. Dieses Landesgesetz über die Neuordnung der ärztlichen Organisation datiert vom 

27.10.1953. In diesem Landesgesetz zitiere ich den § III, der die Aufgaben der Ärztekammer umreißt.

„Die Aufgabe der Kammern ist die Vertretung und Förderung der Berufsinteressen, die Überwachung 

und Erfüllung der Berufspflichten, die Weiterbildung und Fortbildung der Kammermitglieder, die För-

derung der Ausbildung sowie die Behandlung aller Angelegenheiten in dem Beruf, die Pflege des Ge-

meinsinns innerhalb des Berufs, die Wahrung der Berufsehre und die Mitwirkung bei den in Betracht 

kommenden Gebieten der öffentlichen Gesundheitspflege und Volkswirtschaft. Aufgabe der Kammern 

ist auch die Durchführung der Berufsausbildung in der beruflichen Fortbildung in den Helferberufen“.

Die 4 Bezirksärztekammern umfassen die Ärzte aller Tätigkeitsformen und Fachrichtungen. Ihnen ge-

hört jeder Arzt an. Die Mitgliedschaft tritt automatisch mit der Approbation ein. Sie wird durch den 

Verlust der Approbation oder dem Verzicht auf sie beendet. Es handelt sich dabei nicht, wie immer 

wieder behauptet wird, um eine Zwangsmitgliedschaft, sondern um eine Pflichtmitgliedschaft. 

Zu gleicher Zeit mit der Bildung der Landesärztekammer Baden-Württemberg 1955 (die neue LÄK 

konstituierte sich im Mai 1955) hatte sich auch die Kassenärztliche Vereinigung innerhalb der alten 
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Landesärztekammer von der Ärztekammer Baden getrennt und errichtete eine eigene Körperschaft des 

öffentlichen Rechts. 

Das erste Domizil der Ärztekammer Baden war 1947 die Villa Cremona des Fabrikanten Mez in der 

Karlstraße 34 in Freiburg. 

Da die Zustände in der Karlstraße unhaltbar waren, gründete der damalige Vorsitzende der Kassenärzt-

lichen Vereinigung, Dr. Eduard Eschbacher, einen Ärztebauverein. Es wurde ein Trümmergrundstück in 

der Ludwigstraße gekauft und 1956 das erste Ärztehaus gebaut. Auch dieses Gebäude wurde zu klein, 

es wurde verkauft und 1972 wurde das ehemalige Esso-Hotel in der Sundgauallee erworben. Für die 

Besitzer der Anteilscheine war das das größte Geschäft ihres Lebens. 

Auch dieses Ärztehaus wurde zu klein und 1983 bezogen wir den Neubau, in dem wir uns jetzt befin-

den. Der Gebäudekomplex steht in Miteigentum der Kassenärztlichen Vereinigung und der Ärztekam-

mer, Verhältnis 80 zu 20.

In den ersten Jahren der Landesärztekammer Baden bestand der Vorstand aus 17 Mitgliedern, dem 1. 

und 2. Vorsitzenden, je 2 Vertretern der 7 Bezirksärztekammern und dem außerordentlichen Mitglied, 

das jeweils vom Marburger Bund gestellt wurde. Es fanden im Jahr 5 – 6 Vorstandssitzungen statt. Herr 

Prof. Kraske regelte die Regularien meistens selbst, sodass in den Vorstandssitzungen nur wesentliche 

Dinge zur Sprache kamen. Diese Regierungskunst war auch kein Fehler. 

Nach der Errichtung der Landesärztekammer Baden-Württemberg 1955 unter Zurückstufung der ehe-

maligen Landesärztekammer Baden in die Bezirksärztekammer Südbaden wurden dann die 7 vorher 

bestandenen Bezirksärztekammern aufgelöst und ihre Funktionen übernahmen die Ärztlichen Kreisver-

eine, je ein Kreisverein für einen politischen Landkreis. 

Der Vorstand der Bezirksärztekammer wurde anfangs auf 7 Personen reduziert, im Laufe der Jahre 

dann über 9 auf 11 erweitert und so ist es auch jetzt noch. Anfangs bestand die Bezirksdelegierten-Ver-

sammlung aus 50 Delegierten, jetzt sind es 71, dazu ein von der medizinischen Fakultät entsandter 

Vertreter. Während anfangs die Delegierten-Versammlung ausschließlich aus männlichen Vertretern 

des Berufsstandes bestand, haben wir in zunehmendem Maße jetzt auch Ärztinnen sowohl in der De-

legierten-Versammlung als auch in anderen Gremien.

In den jährlich ein- bis zweimal stattfindenden Delegierten-Versammlungen werden die Haushaltspläne 

vorgestellt und diskutiert. Der Präsident legt einen Rechenschaftsbericht vor, die Ausschussvorsitzenden 

berichten über ihre Arbeit. Es werden Ehrungen vorgenommen und der verstorbenen Mitglieder der 

Kammer gedacht. Meistens wird auch ein Referat allgemeinen ärztlichen oder juristischen Inhalts von 

namhaften Vertretern der Fakultät gehalten. 

Das eigentliche berufspolitische Leben spielt sich in den Kreisvereinen ab. Die Aufgabe der Kreisvereine 

ist in den Satzungen der Ärztekammer definiert: Dort heißt es: „Die Kreisvereine fördern die Pflege des 

Gemeinsinns und die Fortbildung auf Kreisebene. Die Organe der Kreisvereine sind die Mitgliederver-

sammlungen und der Vorstand. Dieser besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden und dem Schriftführer“. 

Die Kreisvereine werden von der Bezirksärztekammer finanziert. Die Kreisvereine stellen die Verknüp-

fung der Ärzte zur Kammer dar. Zweimal jährlich werden die Kreisvereinsvorsitzenden zu Vorstandssit-

zungen der Kammer eingeladen und berichten über die Arbeit in ihren Kreisvereinen und geben meist 

interessante Berichte über die Atmosphäre in ihrem Kreis. Die Aktivitäten der Kreisvereine hängen 

weitgehend vom 1. Vorsitzenden ab, je nach dessen Temperament geschieht viel oder wenig. Eine 

selbstverständliche Pflicht des Kreisvereins ist es auch, der verstorbenen Kollegen zu gedenken und 

auf Beerdigungen einen Kranz niederzulegen. Die in der Satzung geforderte Pflege des Gemeinsinns 

kommt nicht zu kurz. In zahlreichen Kreisen finden Ärztebälle statt, Kunstreisen, Besichtigungen von 

Museen usw.. 

Durch die mannigfachen Aktivitäten wird die Kollegialität gestärkt und die Solidarität unter den Ärzten 

gefördert. Bis vor wenigen Jahren kannten sich die Ärzte eines Kreisvereins meist untereinander noch 

gut, jetzt wird es langsam unübersichtlich. Darunter leiden Kollegialität und Solidarität. 

“



36

Auf die Fortbildung als eine der Hauptaufgaben der Kreisvereine gehe ich später noch ein. 

Die Arbeit in der Geschäftsstelle der Kammer wird von dem Geschäftsführer, dessen Stellvertreter oder 

Stellvertreterin und 16 Angestellten erledigt. Bis vor wenigen Jahren waren es noch 11. Diese selbstver-

ständliche bürokratische Arbeit ist wenig transparent und noch weniger publikumswirksam. Aber sie 

muss im Interesse der Ärzte getan werden. Das Büro der Bezirksärztekammer ist die Stelle, mit denen 

die meisten Ärzte irgendwann mal in Berührung kommen. 

Das berufliche Leben der Ärzte bewegt sich von der Ausbildung an, über  die Weiter- bis zur Fortbildung 

und diese bis zum Ende des ärztlichen Lebens. 

Die Ausbildung zum Arzt liegt allein in den Händen des Staates. Er regelt das Studium und erteilt die 

ärztliche Approbation. 

Mit dem Erhalt der ärztlichen Approbation beginnt für jeden Arzt die Weiterbildung. Dies ist nun Sa-

che der Ärztekammern und zwar der Landesärztekammern entsprechend dem föderalistischen Auf-

bau unseres Staates. Die Durchführung der Weiterbildung und die Umsetzung ihrer Richtlinien in die 

Praxis obliegen wiederum den Bezirksärztekammern. Wir haben dazu einen Weiterbildungsausschuss 

geschaffen, der im Laufe der Jahre und besonders in letzter Zeit eine immense Arbeit geleistet hat. 

In der 1. Weiterbildungsordnung nach dem Krieg vom Juni 1958, in der letzten Fassung vom August 

1966, waren 16 Fachgebiete ausgewiesen. Es gab noch keine Aufgliederung der einzelnen Fachgebie-

te, keine Teilgebiete und keine Zusatzgebiete. Über mehrere Änderungen der Weiterbildungsordnung 

wurden bis 1988 insgesamt 29 Fachgebiete, 18 Teilgebiete und 18 Zusatzgebiete geschaffen. 

Nach der deutschen Wiedervereinigung 1990 stand die Ärzteschaft vor der Frage, ob die zahlreichen 

zusätzlichen Fachgebietsbezeichnungen der ehemaligen DDR übernommen werden sollten, es handel-

te sich dabei um Facharztbezeichnungen wie Anatomie, Biochemie, Humangenetik und weitere. Mehr 

auf politischen Druck als aus sachlichen Erwägungen heraus hat man sich entschlossen, diese Gebiete 

in den Weiterbildungskatalog der Ärztekammern zu übernehmen. 

Dadurch erhöhten sich die Facharztbezeichnungen, die jetzt einfach nur Gebiete heißen, auf 42, die 

Teilgebiete, jetzt genannt Schwerpunkte, auf 18 und die Zusatzbezeichnungen auf 22. Dazu richtete 

man die Möglichkeit einer fakultativen Weiterbildung in zahlreichen Fächern ein und außerdem den 

Nachweis einer Fachkunde, die durch besondere Weiterbildung erworben werden konnte. Insgesamt 

erhöhten sich die Weiterbildungsbezeichnungen von 64 auf 160 mögliche Weiterbildungsqualifikatio-

nen. 

Unser derzeitiger Präsident, Herr Dr. Schieber, hat einmal ironisch, aber den Kern der Sache treffend, 

gefordert, man möge den Facharzt für Weiterbildungsfragen einführen. Weiterhin spricht er mit Recht 

davon, dass, wenn es so weitergeht, die ganze Weiterbildungsordnung atomisiert würde. 

Die Ärztevollversammlung hat 1979 die sog. Fachgespräche eingeführt. Von einer Dreier-Kommission 

werden die Facharztbewerber einem 30-minütigen Gespräch unterzogen, d.h. sie werden über ihr Fach 

befragt. Bei erkennbarem Nichtwissen entwickelt sich dann oft eine Prüfung, die den Zeitraum von 30 

Minuten weit übersteigt. Wir haben in der Bezirksärztekammer Südbaden von 1979 an bis zum Stichtag 

4.7.1996 3.867 Fachgespräche durchgeführt, davon wurden 202 als nicht bestanden bewertet. 

Wenn nun endlich die junge Ärztin und der junge Arzt ihre Weiterbildung absolviert haben, und sich 

mit einem Titel schmücken können, begleitet sie bis an ihr berufliches Ende die Fortbildung, die ja, wie 

ich vorhin erwähnt habe, auch eine der wichtigsten Aufgaben der Bezirksärztekammer ist und für die 

wir die Form der Akademie gefunden haben. Die Akademie führt die Organisation und die Themenwahl 

der Fortbildung durch. 

Der Arzt, der sich nicht ausreichend fortbildet, macht sich zum Außenseiter. Er wird über kurz oder lang 

berufsunfähig, er wird bei der Geltung des Grundsatzes der freien Arztwahl sich isolieren. 
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Die Bezirksärztekammer Südbaden hat die Wichtigkeit der organisierten Fortbildung früh erkannt. Wir 

führen Fortbildungskurse durch, wir sorgen für die Fortbildung in den Kreisvereinen – wie schon er-

wähnt – aber auch in kleineren Zirkeln, auf dem Gebiet einzelner Fachgebiete, und jedes Halbjahr wird 

ein umfassender Katalog der angebotenen Fortbildungsveranstaltungen der Bezirksärztekammer Süd-

baden herausgegeben. 

Die Bezirksärztekammer Südbaden war in unserem Land die erste Bezirksärztekammer, die Kurse in 

Notfallmedizin eingeführt hat, sie war die erste Kammer, die onkologische Arbeitskreise gebildet hat, 

die auch heute noch in den Kreisvereinen regelmäßig tagen. 

Wenn wir auch allen staatlichen Reglementierungen auf dem Gebiet der Fortbildung Einhalt geboten 

haben, so haben wir doch selbst zwei Instrumente geschaffen, die innerärztlich die Fortbildung kon- 

xtrollieren. Das ist zum einen die Qualitätssicherung, die wir auf vielen Gebieten eingeführt haben, vom 

Labor bis zur chirurgischen Tätigkeit in Krankenhäusern, eine Aufgabe der Landesärztekammer und 

zum anderen, die Einrichtung einer Gutachterkommission für ärztliche Haftpflichtfragen. Diese besteht 

bei uns in Südbaden seit nunmehr 20 Jahren. Diese Gutachterkommission mit einem hochqualifizierten 

Juristen als Vorsitzendem und ärztlichen Beisitzern hat bisher sehr zum Ansehen der Ärzteschaft beige-

tragen. Seit 1977 wurden an diese Gutachterkommission 2 377 Anträge gestellt, wobei 362 Behand-

lungsfehler festgestellt wurden. 

Diese Behandlungsfehler werden entweder von der Haftpflichtversicherung auf zivile Art finanziell ab-

gewickelt oder es kommt bei gravierenden Kunstfehlern zu einem Verfahren vor einem ordentlichen 

Gericht.

Eine weitere Säule der Tätigkeit der Ärztekammer ist die Berufsgerichtsbarkeit. Jedes Verfahren, das bei 

einem ordentlichen Gericht gegen einen Arzt durchgeführt wird und zu dessen Verurteilung führt, egal 

auf welchem Gebiet, kommt automatisch auf den Tisch der Ärztekammer und hier wird entschieden, 

ob in einem derartigen Fall ein sog. berufsrechtlicher Überhang besteht. Wenn dies der Fall ist, erhebt 

der Kammeranwalt Anklage, um das Verhalten des Betroffenen zu beurteilen. Es kann dann neben 

der von einem ordentlichen Gericht verhängten Strafe noch eine weitere, berufsrechtliche Maßnahme 

erfolgen. 

Bis zum 1.1.1996 hat unser Kammeranwalt bei uns in Südbaden 1.335 Ermittlungsverfahren durchge-

führt. Das Berufsgericht selbst hat insgesamt 302 Verfahren durchgeführt mit unterschiedlichen Verur-

teilungen. 

Ich habe vorhin bei der Aufzählung der Aufgaben der Ärztekammer auch die Öffentlichkeitsarbeit er-

wähnt. Wir führen z.B. Pressekonferenzen durch, das Echo der Presse ist aber meist gering. Die beste 

Öffentlichkeitsarbeit leisten die Ärzte selbst, wenn sie ihren Beruf richtig nach den Regeln der ärztlichen 

Kunst und zur Zufriedenheit der Patienten ausüben. Das ist die beste Reklame für die Ärzteschaft. 

Die Ärztekammern finanzieren sich selbst. Für die Landesärztekammer werden jeweils, für jedes Jahr 

neu, Beitragstabellen erstellt und von den Ärztinnen und Ärzten werden gestaffelte Beiträge erhoben. 

In unserer guten alten Ärztekammer Baden, also bis 1955, wurde von den angestellten Ärzten kein 

Beitrag erhoben, sie wurden summarisch dem Marburger Bund zugeordnet, der ja eigene, aber kleine 

Beiträge erhob. Das war eine sehr weise Entscheidung von Herrn Prof. Kraske, die er mit Hilfe seines 

damaligen wichtigsten ärztlichen Mitarbeiters, Dr. Edelmann aus Steinen, traf. Ich habe diese Verhand-

lungen geführt und wir waren sehr zufrieden. Umso größer war unser Erstaunen und auch unsere 

Verärgerung, als es dann bei der neu errichteten Landesärztekammer Baden-Württemberg hieß, auch 

die angestellten Ärzte aus Südbaden müssten Beitrag zahlen. Unsere Einsprüche haben nichts genutzt, 

die einzige Konzession bestand darin, dass man in den 4 Bezirksärztekammern sog. Jungarzt-Referate 

einrichtete, die mit einem bescheidenen Betrag ausgestattet waren. Diese Jungarzt-Referate wurden 

jeweils vom Marburger Bund verwaltet. 

Aufgrund unserer Satzungen ist jeweils ein Vertreter der Medizinischen Fakultät Mitglied unserer Ver-

treterversammlung und jahrelang hat dieses Amt Herr Prof. Dr. Staubesand ausgeübt. Er hat viel zum 

“
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guten Einvernehmen zwischen Fakultät und Kammer beigetragen und hat das jetzt gute Verhältnis 

zwischen Fakultät und Kammer begründet. Es sei ihm an dieser Stelle hier gedankt. 

Neben der Arbeit der Ärztekammer für die Ärzte und neben der Arbeit der Kassenärztlichen Vereini-

gung für die Kassenärzte haben sich nach dem Krieg, Verbände gegründet, die z.T. mit Recht, z.T. aber 

auch ohne Erfolg vorgeben, für die Ärzteschaft tätig zu sein. Der älteste Verband ist der Hartmann-

bund, der ja schon im Jahr 1900 von dem Leipziger Arzt Hartmann gegründet wurde. Damals als freier 

Verband und zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen der Ärzte. Der NAV-Virchow-Bund wurde 

gegründet, um für die damals zahlreichen niedergelassenen Nicht-Kassenärzte die Zulassung zu den 

Krankenkassen zu erreichen. Dies wurde durch das Verfassungsurteil v. 1.4.1960 erreicht. 

Eine ganz andere Bedeutung hat dagegen der Marburger Bund, der effektvoll die Interessen der ange-

stellten Ärzte in den Kliniken und Krankenhäusern vertritt. 

Er ist seiner Konstruktion und seiner Zielrichtung nach eine Gewerkschaft. Wenn auch der Gegensatz 

zwischen angestellten und niedergelassenen Ärzten besonders in wirtschaftlicher Hinsicht leider oft 

groß ist, so ziehen sowohl die niedergelassenen als auch die angestellten Ärzte letztlich an einem 

Strang. In der Arbeit unserer Bezirksärztekammer Südbaden gibt es diese Gegensätze im Wesentlichen 

nicht. In allen Gremien unserer Kammer sind zahlreiche angestellte Ärzte vertreten und fast schon 

traditionsgemäß gibt es zwischen dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten die Regel, dass einer 

niedergelassener, der andere angestellter Arzt ist. So ist es auch bis heute. 

Neu in den letzten Jahren erscheinen Probleme der Ärztinnen. Wir haben daher in jüngster Zeit einen 

Arbeitskreis „Ärztinnen“ eingerichtet, in dem die Schwierigkeiten der Ärztinnen in den Kliniken bespro-

chen und mögliche Lösungen gesucht werden. 

Ein ganz besonderes Sorgenkind, das uns weiter beschäftigen wird, ist die Entwicklung der Arztzahlen. 

Ich habe eingangs gesagt, dass 1946 im damaligen Gebiet der Ärztekammer Baden 1 702 Ärzte re-

gistriert warten. Eine Zahl, die man damals schon als hoch ansah. Die jetzigen Zahlen können wir nur 

vergleichen mit den Zahlen am Stichtag der Gebietsreform, nämlich am 1.1.1973. Zu diesem Stichtag 

hat das Gebiet unserer jetzigen Bezirksärztekammer seine endgültige Form gefunden. Die nördlichen 

Kreise Rastatt, Baden-Baden und Bühl sowie östlich der Kreis Überlingen wurden von uns abgetrennt 

– leider handelte es sich dabei um hervorragende Erbhöfe – und hinzu kamen die Kreise Rottweil und 

Tuttlingen, also uraltes schwäbisches Gebiet. Der alte Konrad Bihl aus Rotteil, der Gründer unserer Ver-

sorgungsanstalt Tübingen, ein Urschwabe, würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, dass er 

jetzt sozusagen in südbadischer Erde ruht. 

An diesem Stichtag, dem 1.1.1973, hatten wir in Südbaden 4 224 Ärzte. Schon 10 Jahre später waren 

es 6 900 und jetzt sind es zum Stichtag 31.12.1995 10 094 Ärztinnen und Ärzte, inzwischen hat die 

Zahl weiter zugenommen. 

Wenn es auch immer wieder, besonders im politischen Raum heißt, wir haben immer noch zu wenig 

Ärzte, so muss man doch an dieser Stelle sagen, dass wir viel zu viele haben. Es findet eine Überarztung 

statt mit zunehmendem Konkurrenzkampf, zunehmendem Futterneid, Unkollegialität und allen damit 

verbunden Folgen. Was früher unsere Stärke war, nämlich unsere numerische Schwäche, ist nunmehr 

unsere Schwäche, nämlich unsere numerische Stärke. Im Krankenhaus ist es bereits zu einem großen 

Mangel an Assistentenstellen gekommen. Wir haben jetzt schon bereits Tausende von arbeitslosen 

Ärzten, die genaue Zahl ist nicht bekannt. 

Ich möchte jetzt ein Fazit ziehen. Wir alle, die wir in der Kammer mitgearbeitet haben, glauben trotz 

mancher Kritik und mancher Fehler, dass wir gute Arbeit geleistet haben. Wir haben sehr gute zuver-

lässige Mitarbeiter gehabt und haben sie noch. Ich denke an den verstorbenen Geschäftsführer, Herrn 

Eugen Dierstein, ich denke an die langjährige stellvertretende Geschäftsführerin, Gräfin Hardenberg, 

die zu ihrer Zeit fast noch alle niedergelassenen Ärzte persönlich kannte. Ich denke an den jetzt aus-

geschiedenen Geschäftsführer, Herrn Rechtsanwalt Zimmermann, ich denke an die vielen ehrenamtli-

chen Mitarbeiter in den Kommissionen und Ausschüssen und ich denke auch an die hervorragenden 

Vertreterinnen und Vertreter im Vorstand der Bezirksärztekammer und der Delegiertenversammlung. 
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Allen möchte ich den Dank aussprechen. Danken möchte ich für seine bisherige Arbeit dem jetzigen 

Präsidenten, Herrn Dr. Martin Schieber, dem langjährigen Vizepräsidenten, Privatdozent Dr. Zwirner. 

Ein Dank auch an den früheren langjährigen Vizepräsidenten, Prof. Dr. Steim. Nicht unerwähnt soll 

bleiben, dass wir aus Südbaden stets ein gutes Verhältnis zur Landesärztekammer hatten und haben 

und im Laufe der 40-jährigen Geschichte der Landesärztekammer Baden-Württemberg haben wir aus 

Südbaden 2 Präsidenten gestellt, von 1957 bis 1963 Herrn Dr. Bernhard Villinger und von 1983 bis 

1991 Herrn Prof. Dr. Große-Ruyken. 

Mit der Fakultät verbindet uns, wie ich vorhin betont habe, eine enge Zusammenarbeit, das Verhältnis 

ist gut. Dasselbe gilt für unser Verhältnis zu den Juristen. Ohne juristische Sachkenntnis ist die Arbeit der 

Ärztekammer schon lange nicht mehr zu leisten. Wir beschäftigen permanent 4 Juristen. Zum einen den 

Geschäftsführer, der Volljurist war und der neue Geschäftsführer, den ich hier ausdrücklich begrüßen 

möchte, Herr Sutor, ist es auch, weiterhin den Vorsitzenden des Berufsgerichts, den Kammeranwalt 

und den Vorsitzenden der Gutachterkommission. Bei allen hat uns ihr klares juristisches Denken beein-

druckt und ohne sie wäre unsere Arbeit Stückwerk.

Unser Verhältnis zur Kassenärztlichen Vereinigung, der anderen großen Körperschaft ist gut, wenn es 

auch gelegentlich Irritationen gab. An dieser Stelle sei Dank gesagt dem verstorbenen Eduard Eschba-

cher und dem nachfolgenden Vorsitzenden, Herrn Dr. Ballstaedt und dem jetzigen Vorsitzenden, Herrn 

Dr. Schwoerer. 

Wie viele andere Ärztekammern und andere Organisationen haben wir nach Möglichkeiten gesucht, 

Ärztinnen und Ärzten zu danken und zu ehren, die sich über ihre eigentliche Berufsausübung hinaus 

um die Ärzteschaft besondere Verdienste erworben haben. Der verstorbene Präsident, Herr Dr. Hans 

Schüly, hat daher 1976 im Einvernehmen mit dem Vorstand die Albert-Fraenkel-Plakette geschaffen, 

die solchen Kolleginnen und Kollegen verliehen wird. Dies ist bisher 36 Mal geschehen. 

Wir sind eine Selbstverwaltungskörperschaft. Wir haben uns berufsausübungsregelnde Bestimmungen 

in demokratischer Weise selbst gegeben. Wir müssen aber immer wieder dafür Sorge tragen, dass 

diese Regelungen greifen. Wir müssen insbes. dafür sorgen, dass das in der Berufsordnung festgelegte 

Mindestmaß an Verhaltensweisen eingehalten wird. Ich sehe mit großer Sorge, dass Übungen und 

Regeln, die dem Stand seit Jahrzehnten, ja ich möchte sagen, seit Jahrhunderten immanent sind, in 

immer schnellerem Maße vergessen werden. Ich denke da insbes. an die Kollegialität. Wir haben als 

ein freier Beruf, der eine hohe Sozialbindung hat, darauf zu achten, dass dieser in hohem Maße ange-

sehene Beruf nicht durch Praktiken herabgewürdigt wird, die allenfalls einem Gewerbebetrieb zukom-

men können. Wir haben auch darauf zu achten, dass der Umgang unter Kollegen dem akademischen 

Bildungsgrad entspricht. 

Wir Ärztinnen und Ärzte sind eine kleine Gruppe unserer Gesellschaft, wir können politische Entschei-

dungen direkt nur wenig beeinflussen, wir können und müssen aber vor Fehlentwicklungen warnen. 

Wir müssen im politischen Raum und in der Öffentlichkeit noch mehr als bisher aktiv werden, um 

zu verhindern, dass die Verstaatlichung des Menschen immer weiter fortschreitet. Wir müssen und 

können darauf hinweisen, dass unsere Gesellschaft nur dann eine Zukunftsaussicht hat, wenn jeder 

Einzelne bereit ist, sich zur politischen Freiheit zu bekennen, wenn jeder Einzelne bereit ist, Verantwor-

tung für sich und die Gemeinschaft zu tragen. Wir Ärzte waren und sind immer bereit, diesen Beitrag 

für die Gesellschaft zu leisten. Wir wollen diesen Beitrag aber nur leisten als freier Beruf, für eine freie 

Gesellschaft. 

In diesem Sinne der Bezirksärztekammer Südbaden ein Vivat crescat floreat !

“
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Ausblick

Nun ist diese Broschüre doch etwas umfangrei-

cher geworden als ursprünglich geplant. Umso 

mehr danke ich Ihnen, wenn Sie dem Autor bis 

hierhin gefolgt sind. Sie haben mit der Lektüre 

einen Einblick in die Strukturen und in die viel-

fältigen, in meiner Sicht neben den alltäglichen, 

durchaus auch spannenden Aufgaben der Bezirks- 

ärztekammer Südbaden erhalten. Dennoch bin 

ich mir bewusst, dass so manches noch unausge-

sprochen ist oder nur angetippt wurde. Möglich-

keiten, sich weiter zu informieren, gibt es viele, 

beispielsweise im Internetauftritt der Ärztekam-

mer oder auch über das Ärzteblatt Baden-Würt-

temberg. Sie dürfen diese Möglichkeiten gerne 

nutzen!

Gleichzeitig sind auch die Aufgaben der Bezirks- 

ärztekammer im Fluss, wie die erst vor kurzem 

übernommene Aufgabe der Durchführung der 

Fachsprachenprüfungen durch die Kammern 

zeigt. Ein Grundsatzbeschluss zur Übernahme der 

Aufgabe der Approbationsbehörde wurde seitens 

des Vorstandes der Landesärztekammer 2016 ge-

fasst und befindet sich in weiteren Beratungen 

und Abstimmungen mit einem längerfristigen 

Zeithorizont

Hinter Strukturen und Aufgaben stehen immer 

auch Menschen, Menschen, die sich für die ärzt-

liche Selbstverwaltung engagieren. Ich bin davon 

überzeugt, dass es sich lohnt, sich für die ärztliche 

Selbstverwaltung einzusetzen. Wer sollte es denn 

besser können, als die Ärztinnen und Ärzte selbst, 

für ihre eigenen Angelegenheiten bestmögliche 

Lösungen zu finden. Ein Einzelner kann diese Auf-

gabe nicht stemmen – es bedarf stets eines Zu-

sammenwirkens. So möchte ich an dieser Stelle 

auch gerne all denjenigen sehr herzlich danken, 

die an der Erstellung der Broschüre mitgewirkt 

haben. Namentlich erwähnen möchte ich gerne 

die Vizepräsidentin Frau Dr. med. Hezler-Rusch, 

die stellvertretende Geschäftsführerin Frau Zeis-

berger sowie den Geschäftsführer Herrn Sutor 

und die Mitarbeiterinnen des Sekretariats Frau 

Reinhardt und Frau Tromp.

Mit den Kenntnissen aus dieser Broschüre kön-

nen Sie sich nun kundig in der ärztlichen Selbst-

verwaltung bewegen und in Diskussionsprozesse 

einmischen. Vielleicht haben Sie ja auch die not-

wendige Portion Neugier bekommen, bei den 

nächsten Kammerwahlen 2018 zu kandidieren 

oder zumindest für eine Teilnahme an den Wah-

len zu werben.

Ein Stimulans hierfür könnte auch der Deutsche 

Ärztetag sein, der im Mai 2017 in Freiburg statt-

findet und der die ärztliche Selbstverwaltung auf 

höchster Ebene abbildet.

Ich wünsche der ärztlichen Selbstverwaltung auf 

allen Ebenen, vom ärztlichen Kreisverein bis hin 

zum Deutschen Ärztetag, engagierte Kolleginnen 

und Kollegen sowie gute Beratungsprozesse und 

gute Beratungsergebnisse.

Dr. med. Ulrich Voshaar

Präsident

Bezirksärztekammer Südbaden
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